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Blickpunkt
Die alte Krone auf dem Titelbild zieht als
markanter Riegelbau am Dorfplatz die Blicke
der Besucher auf sich. Das Haus wurde 1672
erbaut und beherbergte von 1736 bis Mitte
des 19. Jahrhunderts eine Wirtschaft, welche
ihm den Namen gab. Rechts im Hintergrund
das 1608 erbaute alte Pfarrhaus.

Geschätzte Sachslerinnen und Sachsler

Natürlich liegt der geografische Mittelpunkt der Schweiz auch
nach der letzten Ehrung des «Schweizer des Jahres» auf der
Älggialp. Neben diesem Alleinstellungsmerkmal von nationaler
Bedeutung ist die Gemeinde Sachseln aber auch Heimat unse-
res Landespatrons Bruder Klaus. Im kommenden Jubiläumsjahr
wird deshalb, zumindest aus kirchlicher Sicht, der nationale
Fokus auf Flüeli-Ranft liegen. 600 Jahre Niklaus von Flüe (1417–
2017) ist ein Anlass von grosser Bedeutung und strahlt über
unsere Landesgrenzen hinaus.

Im Rahmen von MEHR RANFT wird das Leben und Wirken unserer historischen
Persönlichkeit im gesellschaftlichen, religiösen und politischen Umfeld nach aussen
getragen. Für unseren Landespatron Bruder Klaus finden in der ganzen Schweiz
und im benachbarten Ausland zahlreiche Aktivitäten und Veranstaltungen statt
(www.mehr-ranft.ch).

Da 2017 in Flüeli-Ranft bzw. im Dorf Sachseln primär nur die «Gedenktage» vom 23.
bis 25. September veranstaltet werden, sind keine zusätzlichen Investitionen in tem-
poräre Infrastrukturen notwendig. Trotzdem ist es dem Einwohnergemeinderat
schon lange ein Anliegen, das Zentrum von Flüeli-Ranft aufzuwerten. Es war unser
verstorbener Gemeindepräsident Paul Vogler, der vor gut anderthalb Jahren das Zep-
ter in die Hand genommen und im Rahmen der Entwicklungsplanung Flüeli-Ranft
die Planung vorangetrieben hat.

Um eine dem Ort entsprechende Empfangssituation zu schaffen, sind zwei Haupt-
projekte im Dorfzentrum vorgesehen. Zum einen soll der Parkplatz «Herrenmattli»
optisch und materiell nachhaltig gebaut werden und zum anderen kann die Ge-
meinde die Wiese hinter dem Brunnen für die Realisierung einer Parkanlage käuflich
erwerben. An dieser Stelle möchte ich mich besonders auch beim Verwaltungsrat
der Hotel Paxmontana AG und bei Tony Amrhein für die Koordination und den gros-
sen Einsatz bedanken.

Nach der Informationsveranstaltung vom 27. April 2016 haben Sie nun an der Ge-
meindeversammlung vom 1. Juni 2016 die Gelegenheit, diesem Vorhaben mit Ihrem
Zuspruch für den notwendigen Kredit den erforderlichen Schub zu verleihen. Das
Jubiläumsjahr ist die einmalige Chance, weitere Mittel für dieses Projekt zu gene-
rieren. Setzen Sie in Flüeli-Ranft ein nachhaltiges Zeichen – für die Ausstrahlung im
Jubiläumsjahr und für unsere kommenden Generationen.

Karl Kiser, Gemeinderat und Mitglied der Entwicklungsplanung Flüeli-Ranft
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Vorwort

Flüeli-Ranft – Mittelpunkt der Schweiz
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in den Einwohnergemeinderat gewählt
wurden Renato Gerig (FDP.Die Libera-
len), Walter Küchler (SVP) und Peter Roh-
rer (CVP). Mit Walter Küchler ist die SVP
somit erstmals im Einwohnergemeinde-
rat vertreten, während die CSP ihren bis-
her durch Pius Rüttimann gehaltenen Sitz
verloren hat. Der Amtsantritt des frisch
gewählten Ratsgremiums erfolgt am
1. Juli. Die Departementsverteilung stand
bei Redaktionsschluss noch nicht fest.

Peter Rohrer neuer
Gemeindepräsident
Zu einer Kampfwahl um die Nachfolge
des verstorbenen Paul Vogler stellten
sich am 10. April der amtierende Vize-
präsident Tony Amrhein und der neu in
stiller Wahl gewählte Peter Rohrer. Bei
einer Stimmbeteiligung von 52.7% ge-
wann Peter Rohrer diese Wahl deutlich
mit 1068 Stimmen, während Tony Am-
rhein 759 Stimmen erhielt.

Wahl des Vizepräsidiums an der
Gemeindeversammlung
Auf Grund der Kandidatenkonstellation
bei der Wahl um das Gemeindepräsidium
war es nicht möglich, gleichzeitig auch
das Vizepräsidium neu zu besetzen. Die
Wahl des Vizepräsidiums für die neue
Amtsdauer findet daher an der kommen-
den Gemeindeversammlung vom 1. Juni
2016 statt.

Am 28. Februar 2016 fanden im Kanton
Obwalden die Gesamterneuerungswah-
len der Einwohnergemeinderäte für die
Amtsdauer 2016 bis 2020 statt. Nicht
mehr zur Wiederwahl angetreten sind
Pius Rüttimann (CSP) und Niklaus Thei-
ler (CVP). Im Weiteren galt es, den im
September 2015 verstorbenen Gemein-
depräsidenten Paul Vogler (CVP) zu
ersetzen. Die weiteren bisherigen Mit-
glieder Trudy Odermatt (CVP), Tony
Amrhein, Karl Kiser (beide FDB.Die Libe-
ralen) und Florian Spichtig (parteilos)
stellten sich für eine Wiederwahl zur Ver-
fügung.

Insgesamt wurden bei der Gemeinde-
kanzlei sieben Wahlvorschläge einge-
reicht, also genau so viele, wie Mitglie-
der zu wählen sind. Aus diesem Grund
konnte gemäss der Regelung des Ob-
waldner Abstimmungsgesetzes eine
stille Wahl vorgenommen werden. Neu

Gesamterneuerungswahlen des Einwohnergemeinderates
Drei neue Mitglieder gewählt

Die Sachsler
Einwohner-
gemeinderäte
für die
Amtsdauer
2016 bis 2020

Trudy Odermatt,
CVP, bisher

Peter Rohrer,
CVP, neu

Walter Küchler,
SVP, neu

Tony Amrhein,
FDP.Die Liberalen,
bisher

Karl Kiser,
FDP.Die Liberalen,
bisher

Renato Gerig,
FDP.Die Liberalen,
neu

Florian Spichtig,
parteilos, bisher

Gemeindeversammlun-
gen und Abstimmungen
Gemeindeversammlungen
Die Rechnungsgemeindeversamm-
lung der Einwohnergemeinde fin-
det am Mittwoch, 1. Juni 2016 um
20.00 Uhr im Gemeindesaal Mattli
statt. Die Informationen dazu befin-
den sich als Beilage im Innern dieser
Ausgabe.
Die Rechnungsgemeindeversamm-
lung der Kirchgemeinde findet im
Anschluss an die Gemeindever-
sammlung statt.
Die ordentliche Versammlung der
Korporation findet am Mittwoch,
18. Mai 2016 um 20.00 Uhr im Pfar-
reiheim statt.

Eidgenössische Volksabstimmung
Am Sonntag, 5. Juni 2016 gelangen
auf Bundesebene fünf Vorlagen zur
Abstimmung. Es handelt sich um die
Volksinitiative «Pro Service public»,
die Volksinitiative «Für ein bedin-
gungsloses Grundeinkommen», die
Volksinitiative «Für eine faire Ver-
kehrsfinanzierung», die Änderung des
Bundesgesetzes über die medizinisch
unterstützte Fortpflanzung und die
Änderung des Asylgesetzes.

Weitere Abstimmungsdaten 2016
25. September
27. November
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Aufwertung der Dorfbrunnen
Edisriederbrunnen erneuert

Revision der Brünig-
Dampflokomotive
Gemeinden leisten
Unterstützung

lm Rahmen des Jubiläums «125 Jahre
Brünigbahn» konnte der Verein Ballen-
berg-Dampfbahn in Giswil und Meirin-
gen je eine restaurierte Dampflokomoti-
ven-Drehscheibe einweihen. Die Wieder-
herstellung dieser Drehscheiben ist im
Jahr 2012 von den Obwaldner Gemein-
den mit total CHF 10’000.00 unterstützt
worden. Der Verein Ballenberg-Dampf-
bahn beabsichtigt nun, die dringend er-
forderliche Revision und Wiederinbe-
triebnahme der zweiten erhalten ge-
bliebenen Brünig-Zahnraddampflokomo-
tive HG 3/3 zu realisieren.

Diese Dampflokomotive wurde im Jahr
1926 als letzte Brünig-Dampflokomotive
in Betrieb genommen. Nach ihrer end-
gültigen Ausrangierung im Jahr 1965
war sie während 34 Jahren als Denkmal
beim Bahnhof Meiringen aufgestellt. Im
Hinblick auf eine mittelfristig geplante
Revision wurde sie im Jahr 2000 vom
Denkmalsockel gehoben und nach In-
terlaken ins Lokomotiv-Depot überführt,
wo sie durch den Depotbrand im Jahr
2013 nebst einer weiteren historischen
Dampflokomotive stark in Mitleiden-
schaft gezogen worden ist.

Die Obwaldner Gemeinden sind der An-
sicht, dass es sich bei der Revision der
Dampflokomotive um den nächsten lo-
gischen Schritt für die Erhaltung der Brü-
nig-Dampfbahn als Kulturgut handelt.
Die Gemeinden haben sich darauf geei-
nigt, die Revision mit einem Gesamtbe-
trag von CHF 10’000.00 zu unterstützen.
Im Rahmen eines von den Gemeinden
festgelegtenKostenteilers hat der Ein-
wohnergemeinderat einen Gemeinde-
beitrag von CHF 2’000.00 zugesichert.

Neuer Wanderweg entlang dem Steinibach
Attraktiver Dorfrundgang

Letzten Winter konnte im Gewässer-
raum des Steinibachs zwischen der Brü-
nigstrasse und der Edisriederstrasse
eine Lücke im Wanderwegnetz ge-
schlossen werden. In Zusammenarbeit
mit dem Forst Sachseln und der B+B
Bau AG wurde ein Weg mit Naturbelag

eingebaut. Damit lädt ein abwechslungs-
reicher Dorfrundgang vom Dorfplatz via
Bruder-Klausen-Weg, Gersmattstrasse,
Steinibach, Sarnersee und zurück zum
Dorfplatz mit schönen Aussichten zum
Wandern und Flanieren ein.

Auf Grund einer durchgeführten Zustandsanalyse musste festgestellt werden, dass der
im Jahr 1978 durch den inzwischen verstorbenen Sachsler Bildhauer Alois-Spichtig-Nann
konzipierte Edisriederbrunnen starke Fäulniserscheinungen aufwies. Der Brunnen wurde
in der Zwischenzeit komplett saniert, wobei alle Holzbauteile ersetzt werden mussten.
Die Sanierung erfolgte unter der Regie des Giswiler Bildhauers Toni Halter. Anlässlich
eines kleinen Dorffestes wurde der sanierte Brunnen am 9. April 2016 eingeweiht.
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Offene Jugendarbeit hat sich etabliert
Tätigkeitsbericht 2015 genehmigt

Der Einwohnergemeinderat hat den jähr-
lichen Tätigkeitsbericht über die offene
Jugendarbeit genehmigt. Der Bericht
gibt in umfangreicher Weise Aufschluss
über die geleistete Arbeit in der offenen
Jugendarbeit. Gesteuert und überwacht
wird die Jugendarbeit in erster Linie
durch die Jugendkommission. Die Aus-
sagen im Bericht bestätigen, dass Sach-
seln mit der offenen Jugendarbeit auf
dem richtigen Weg ist und die einge-
setzten Mittel nutzbringend verwendet
werden. Die Jugendarbeit ist in Sach-
seln nach wie vor sehr gut positioniert.
Das Angebot ist bekannt und wird auch
sehr rege genutzt.
Auch im Jahr 2015 wurde ein breites
Angebot an Veranstaltungen durch un-

terschiedliche Organisationsgruppen auf
die Beine gestellt. Alle Veranstaltungen
konnten ohne Probleme durchgeführt
werden. Die Jugendlichen lernen in Pro-
jekten und Veranstaltungen, ihre Be-
dürfnisse zu kommunizieren, überneh-
men Verantwortung und können Erfolge
für sich verbuchen oder lernen allenfalls
den Umgang mit Misserfolgen. Die Fre-
quentierung des Jugendbüros war auch
im abgelaufenen Jahr hoch und relativ
konstant. Die Jugendlichen kommen ins
Jugendbüro, um sich zu treffen, um Ver-
anstaltungen zu organisieren, um Haus-
aufgaben zu erledigen oder um zu er-
zählen.
Als wertvoll hat sich auch das im Jahr
2013 aufgebaute Netzwerk unter den

professionell Tätigen in der Gemeinde in
den Bereichen Kinder, Jugendliche und
Familien erwiesen (Jugendarbeit, Rek-
torat, Pfarrei, Soziale Dienste). Das Netz-
werk hilft, Probleme im Kinder- und Ju-
gendbereich auf lokaler Ebene frühzeitig
zu erkennen und den gegenseitigen
Austausch spezifischer Informationen zu
garantieren. Eine wirksame Früherken-
nung von Problemen und eine gut funk-
tionierende Zusammenarbeit zwischen
Schule, sozialer Arbeit und Jugendarbeit
können hier ein effizientes Auffang- und
Unterstützungsnetz bilden. Die Funktio-
nalität des Netzwerks ist anfangs 2015
evaluiert worden und die Auswertung
hat gezeigt, dass sich das Netzwerk in
dieser Form für alle Beteiligten bewährt.

Eindämmung der Gemeindeanlagen-Verschmutzung
Littering-Konzept verabschiedet

Seit einiger Zeit ist eine Zunahme des
Litterings auf dem Schulareal festzustel-
len. Die Unterstände und Plätze bei den
Schulanlagen, aber auch der Vorplatz bei
der WC-Anlage Friedhof, scheinen be-
liebte Treffpunkte von Jugendlichen zu

sein, welche ihre Abfälle konzentriert he-
rumliegen lassen. Der Einwohnerge-
meinderat will dieser Entwicklung Ein-
halt gebieten. In einem Grundsatzent-
scheid legte er fest, dass die Plätze und
Anlagen der Gemeinde jederzeit einen

gepflegten Eindruck zu hinterlassen ha-
ben und Verunreinigungen umgehend zu
beheben sind. Gleichzeitig beauftragte
er die Liegenschaftskommission mit der
Erarbeitung eines Konzepts für die Ur-
sachenbekämpfung des Litterings auf
den Schul- und Gemeindeanlagen.
Die Erfahrung zeigt, dass Massnahmen
nur etwas bewirken, wenn diese lang-
fristig ausgerichtet sind und auf ver-
schiedenen Ebenen gleichzeitig ange-
setzt werden. Das Konzept sieht daher
die Bildung einer breit abgestützten Ar-
beitsgruppe vor, welche aus Vertretern
der betroffenen Interessengruppen be-
steht (Jugendarbeit, Rektorat, Haus-
warte, Gemeindedienst). Die Arbeits-
gruppe pflegt einen regelmässigen
Gedankenaustausch, damit einzulei-
tende Massnahmen frühzeitig und best-
möglich angegangen werden können.
Sollte einer der Akteure eine Zunahme
von Littering im öffentlichen Raum fest-
stellen, werden alle Akteure der Ar-
beitsgruppe informiert und geeignete
Massnahmen gemeinsam erarbeitet.
Diese Massnahmen beinhalten einen
Mix aus Prävention, Monitoring, Re-
pression und optimierter Reinigung.

Das Littering im öffentlichen Raum soll bekämpft werden.
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Umgestaltung und Sanierung der Seestrasse
Baubeginn erfolgt im Herbst 2016

Am 27. Mai 2015 hatte die Gemeinde-
versammlung dem Baukredit für die Sa-
nierung und Umgestaltung der See-
strasse zugestimmt. In der Zwischenzeit
wurde die Ausführungsplanung weiter-
geführt, die Submission der Baumeister-
arbeiten durchgeführt sowie die Unterla-
gen für das Baubewilligungsverfahren
vorbereitet.

Die Seestrasse liegt im Wesentlichen in
der Wohnzone für 3 bis 4 Geschosse.
Die zusätzliche Ausweichstelle sowie di-
verse Werkleitungen befinden sich zwar
auf dem Grundstück der Einwohnerge-
meinde Sachseln, jedoch ausserhalb der
Bauzone in der Landwirtschaftszone.
Eine raumplanerische Ausnahmebewilli-
gung konnte vom Kanton, wie auch in
anderen Obwaldner Gemeinden prakti-
ziert, leider nicht in Aussicht gestellt wer-
den. Die durch den Strassenbau zusätz-
lich beanspruchten Flächen in der Land-
wirtschaftszone müssen daher gemäss
den Vorgaben des Kantons vorgängig
eingezont werden.

Mit den Übergangsbestimmungen zum
neuen Raumplanungsgesetz, das seit
1. Mai 2014 in Kraft ist, sind Einzonun-

gen nur noch mit einer entsprechenden
flächengleichen Auszonung möglich, zu-
mindest bis der kantonale Richtplan
durch den Bund genehmigt ist. Als Kom-
pensation der Einzonung für die Sanie-
rung der Seestrasse wird daher eine flä-
chengleiche Auszonung in der Zone
öffentlicher Bauten und Anlagen im Be-
reich der Mattlistrasse vorgenommen.

Um Strassenbauvorhaben nicht unnötig
durch langwierige Verfahren zu verzö-
gern, haben die kantonalen Behörden
nach Lösungen gesucht und in Form des
Strassenplanverfahrens gefunden. Das
Strassenplanverfahren wird bei Stras-
senbauprojekten des Kantons schon län-
ger angewendet. Dieses etablierte Ver-
fahren für die Bewilligung von Strassen-
bauprojekten mit gleichzeitiger Anpas-
sung der planungsrechtlichen Grundla-
gen wird ab sofort auch bei Projekten der
Gemeinden oder von öffentlich-rechtli-
chen Korporationen/Genossenschaften
zur Anwendung kommen. Mit dem
Strassenplanverfahren wird also gleich-
zeitig mit der Baubewilligung für das
Strassenprojekt auch die Nutzungspla-
nung angepasst. Im Unterschied zum

ordentlichen Baubewilligungsverfahren
erfolgt die gesamthafte Genehmigung
durch den Regierungsrat und nicht durch
den Einwohnergemeinderat.

Der Einwohnergemeinderat hat auf Grund
dieser Ausgangslage im Dezember 2015
das Strassenplanverfahren eingeleitet
und stellte die erarbeiteten Unterlagen
dem Bau- und Raumentwicklungsdepar-
tement zur Vorprüfung zu. Die Unter-
lagen wurden im April 2016 öffentlich
aufgelegt. Vorbehältlich allfälliger Ein-
sprachen sollte die Genehmigung durch
den Regierungsrat im Lauf des Som-
mers möglich sein, so dass im Oktober
2016 mit den Bauarbeiten begonnen
werden kann.

Gehweg entlang Melchtalerstrasse
Sanierung abgeschlossen

Der Gehweg entlang der Melchtalerstrasse im Bereich Schiblochrain wurde im Verlauf des
Winters komplett saniert. Im Rahmen der Sanierung wurde auf die auskragende Betonkon-
struktion eine Abdichtung sowie ein Gussasphaltbelag aufgebracht. Das Kantenschutzprofil
entlang der Fahrbahn wurde erneuert und das Geländer ist ersetzt worden.

Haltenbrunnen wird saniert
Brunnenplatz soll
zum Verweilen einladen

Der bestehende Haltenbrunnen und
seine Umgebung befinden sich in einem
verwahrlosten Zustand. Anlässlich der
Neugestaltung des Dorfzentrums wurde
der Brunnentrog zudem unsachgemäss
repariert und mit einer unpassenden
Brunnenröhre versehen. Die ganze An-
lage macht einen unfertigen und kon-
zeptlosen Eindruck.

Der Einwohnergemeinderat hat be-
schlossen, den Haltenbrunnen original-
getreu zu restaurieren und gleichzeitig
die Umgebung zu einem einladenden
Brunnenplatz umzugestalten. Der Hal-
tenbrunnen soll wieder zu einem prä-
genden Element des Dorfbilds werden
und zu einer weiteren Verbesserung der
Aufenthaltsqualität beitragen. Der Ein-
wohnergemeinderat hat bestimmte Ge-
staltungsvorgaben festgelegt und die
Liegenschaftskommission mit der Aus-
arbeitung eines Projekts beauftragt. Der
neue Brunnenplatz soll im Frühjahr 2017
fertig gestellt werden. Die Bauarbeiten
werden mit der Neugestaltung der See-
strasse und einem in unmittelbarer Nä-
he entstehenden privaten Neubauvorha-
ben koordiniert.
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Attraktivitätssteigerung Strandbad
Neue Ufergestaltung abgeschlossen

Im Winter/Frühjahr 2016 wurde im Rahmen des verabschiedeten Masterplans zur Auf-
wertung des Strandbads eine erste Massnahme umgesetzt. Angepasst an den natürlichen
Verlauf der Uferböschung ist das südliche Ufer in Richtung Giswil saniert und mit einer
Treppe aus Gubersteinblöcken neu gestaltet worden. Gleichzeitig wurde der Seezugang
verbessert. Zusätzlich wurde der bestehende Sandstrand erweitert und durch ein Wasser-
spielgerät für die kleinen Gäste ergänzt.

Unterstützung der
Pro Juventute Elternbriefe
Gemeinden springen in
die Bresche

Die Pro Juventute Schweiz stellt den El-
tern für das erste Kind jeweils während
des 1. bis 3. Lebensjahres Elternbriefe
zu. Diese Elternbriefe vermitteln aktuel-
les Wissen zur Pflege, Ernährung, Ent-
wicklung und Erziehung und dienen so
auch der Prävention von Problemen im
Erziehungs- und Familienalltag. Bisher ist
der Versand dieser Elternbriefe durch
den Kanton finanziell unterstützt worden
und zwar im Rahmen der Schaffung der
kantonalen Fachstelle für Gesellschafts-
fragen, in welcher auch der Bereich Fa-
milienberatung vom Kleinkind bis etwa
zum 25. Altersjahr enthalten ist. Der Kan-
ton hat jedoch aus Spargründen die Un-
terstützung per Ende des letzten Jahres
eingestellt.
Die Pro Juventute Schweiz ist an die Ge-
meinden gelangt mit dem Begehren, die
Unterstützung durch die öffentliche Hand
fortzusetzen. Der Einwohnergemeinde-
rat ist der Ansicht, dass die Elternbriefe
der Pro Juventute eine niederschwellige
und wertvolle Unterstützung im Erzie-
hungsalltag und für die Gesundheitsvor-
sorge von Eltern und Kind bieten. Gerade
in den ersten Lebensjahren ist es wich-
tig, den Eltern Orientierung, Verhaltens-
sicherheit, Selbstvertrauen und Wissen
im Umgang mit ihrem Kind zu vermitteln.
Der Einwohnergemeinderat hat daher
mit der Pro Juventute eine Vereinbarung
abgeschlossen, welche die Finanzierung
der Elternbriefe für die nächsten fünf
Jahre sicherstellt. Auch die anderen Ob-
waldner Gemeinden haben ihre Unter-
stützung zugesichert.

Energiestadt Sachseln
Rezertifizierung erfolg-
reich bestanden

Die Einwohnergemeinde Sachseln trägt,
wie auch alle anderen Obwaldner Ge-
meinden, seit dem Jahr 2011 das Label
Energiestadt. Im Herbst 2015 fand in
allen Gemeinden das Re-Audit statt. Alle
sieben Obwaldner Gemeinden haben
dieses erfolgreich bestanden und das
Energiestadt-Label für weitere vier Jahre
zugesprochen erhalten. Sachseln konnte
sich seit der ersten Zertifizierung in der
Bewertung deutlich von 53 auf 65% der
möglichen Punktzahl steigern.

Im Rahmen der Rezertifizierung hat der
Einwohnergemeinderat für die Jahre
2015 bis 2019 wiederum ein energiepoli-
tisches Programm (Aktivitätenprogramm)
verabschiedet, welches schrittweise um-
gesetzt werden soll. So ist beispiels-
weise geplant, auf dem Dach des Schul-
hauses Stuckli eine Photovoltaikanlage zu
erstellen. Auch soll der Wärmeverbund
weiter ausgebaut werden und es sind
Abklärungen im Gang, ob allenfalls die
Abwärme der Bio Familia AG für den

Standort Promotion Obwalden
Finanzielle Unterstützung
verlängert

Im Jahr 2005 wurde die Standort Pro-
motion Obwalden als Verein gegrün-
det. Die Standort Promotion betreibt ein
professionelles und wirkungsvolles Kan-
tonsmarketing für den Lebens- und Wirt-
schaftsraum Obwalden. Dies im Rah-
men eines mit dem Kanton abgeschlos-
senen Leistungsauftrags. Zu den Haupt-
aufgaben gehören die Ansiedlung von
Privatpersonen und Unternehmen und
die Unterstützung von bereits Domizi-
lierten. Mitglieder der Standort Promo-
tion sind der Kanton, die Obwaldner Ge-
meinden und eine grosse Anzahl an
Obwaldner Unternehmungen.

Finanziert wird die Standort Promotion
durch Beiträge der Vereinsmitglieder.
Der Einwohnergemeinderat ist über-

zeugt, dass in Zukunft noch mehr An-
strengungen von Nöten sind, wenn man
im Wettbewerb mit den umliegenden
Kantonen bestehen will. Die Standort
Promotion leistet dazu einen wesentli-
chen Beitrag und Sachseln konnte in den
vergangenen Jahren einige positive An-
siedlungen verzeichnen. Der Einwohner-
gemeinderat hat die finanzielle Unter-
stützung für die Standort Promotion von
CHF 20’000.00 pro Jahr für die nächsten
fünf Jahre verlängert.

Wärmeverbund energetisch genutzt wer-
den kann. Weitergeführt wird auch die
Zusammenarbeit mit den anderen Ob-
waldner Gemeinden und die Umsetzung
von gemeinsamen Projekten.
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Baubewilligungen
Kompetenzen der Hochbaukommission erweitert

Im Jahr 2001 erteilte der Einwohnerge-
meinderat gestützt auf eine entspre-
chende Norm des kantonalen Baugeset-
zes der Hochbaukommission die Kom-
petenz zur Erteilung von Baubewilligun-
gen für Bauvorhaben von geringer Be-
deutung. Die Hochbaukommission erhielt
die Möglichkeit, Baubewilligungen im
vereinfachten Verfahren gemäss Art. 25
der Verordnung zum Baugesetz (BauV)
und anhand einer Liste zu erteilen. Diese
Regelung hat sich sehr bewährt, ist doch
bisher noch nie gegen eine von der Hoch-
baukommission erteilte Bewilligung Be-
schwerde erhoben worden.

Der Einwohnergemeinderat hat nun die
Kompetenzen der Hochbaukommission
weiter ausgebaut und gleichzeitig eine
Liberalisierung der Baubewilligungspra-
xis beschlossen. So sollen inskünftig Un-
terhaltsarbeiten und Renovationen sowie
Material- oder Farbänderungen an Fas-
saden weitgehend als nicht bewilli-
gungspflichtig zugelassen werden. Für
solche Bauvorhaben ist inskünftig nur
noch eine Bauanzeige an das Bauamt er-
forderlich. Die Auflistung gilt ergänzend
zur Auflistung gemäss Art. 25 und 26 der
kantonalen Verordnung zum Baugesetz.

Folgende Bauvorhaben sind bewilli-
gungsfrei, wenn sie mit einer Bauan-
zeige gemeldet werden:
– Fassaden neu streichen oder neu ver-
kleiden, wenn die Farbe nicht wesent-
lich von der bestehenden Farbe ab-
weicht;

– Ersatz von Balkon- oder Treppengelän-
dern, wenn andere Materialien aber die
gleichen Farbe wie bisher verwendet
wird und das Erscheinungsbild nicht
wesentlich ändert;

– Unwesentliche Verkleinerungen und
Vergrösserungen von bestehenden
Fenstern und Türen;

– Dachbedeckungen mit einem anderen
Material, jedoch ähnlicher Farbe;

– Neues Dachfenster bis zu einer maxi-
malen Grösse von 1 m2;

– Unwesentliche Vergrösserungen von
bestehenden Dachfenstern;

– Sanierung unterirdischerWerkleitungen;
– Verkabelung elektrischer Freileitungen
in den Boden;

– Unwesentliche Ergänzungen von be-
stehenden Werkleitungen;

– Gartenanlagen, wenn keine bewilli-
gungspflichtigen Terrainveränderun-
gen, Einfriedungen oder Kleinbauten
vorgesehen sind;

– Solaranlagen (die kant. Ausführungs-
bestimmungen für Solaranlagen sind
zu beachten 710.113).

Folgende Bauvorhaben werden künftig
im vereinfachten Baubewilligungsver-
fahren durch die Hochbaukommission
beurteilt:
– Anbauten klein (Unterstand, Lager-
raum etc.)

– Geländeaufschüttungen bis 1000 m3

und 1,2 m Höhe
– Änderungen Balkon- und Treppenge-
länder

– Kamineinbauten
– Ausbau Dachgeschoss
– Aussenrenovationen und
-restaurationen

– Leuchtreklamen
– Lüftungsanlagen
– Autoabstellplätze
– Park- und Wendeplätze
– Balkonerweiterungen
– Sitzplatz- und Balkonverglasungen
– Beschriftungen
– Böschungsmauern/Grenzmauern/
Stützmauern

– Umgestaltung Eingangspartie
– Überdachungen
– Dachsanierungen
– Velounterstände
– Einbauten und Umbauten im Innern
(Einliegerwohnung,Heizung,Küche etc.)

– Vordachanbauten
– Werbesäulen
– Ersatzbauten klein (Gerätehaus, Winter-
garten, Kleintierstall)

– Windschutzwände
– Zufahrten mit einer Länge von maximal
50 m

– Fassadenänderungen
– Fenstereinbauten
– Gartenanlagen
– Bauprojekte mit Baukosten von weni-
ger als CHF 50’000.00

Alle anderen Bauvorhaben, welche nicht
im vereinfachten Verfahren gemäss Art.

25 der kantonalen Bauverordnung bewil-
ligt werden können, sondern dem or-
dentlichen Bewilligungsverfahren unter-
liegen, werden wie bisher durch den
Einwohnergemeinderat bewilligt. Dazu
gehören auch alle Bauvorhaben, welche
eine raumplanerische Ausnahmebewilli-
gung benötigen, alle Bauvorhaben, bei
denen Einsprachen erhoben werden und
alle Bauvorhaben, welche in einem
Schutzgebiet liegen. Im Weiteren wer-
den Baugesuche, welche nicht alle ge-
setzlichen Bestimmungen einhalten,
einer Ausnahmebewilligung bedürfen
oder eine kantonale Bewilligung erfor-
dern sowie allgemein problematische
Fälle weiterhin vom Einwohnergemein-
derat bewilligt.

Neuausrichtung für das Haus
St. Dorothea Flüeli-Ranft
Unterstützung im Rahmen
der Wirtschaftsförderung
zugesichert

Die Via Cordis-Stiftung Haus St. Doro-
thea Flüeli-Ranft beabsichtigt, das Via
Cordis Haus als Friedenshaus neu zu po-
sitionieren. Geplant ist ein modernes
Bildungshaus, welches den sanften Tou-
rismus unterstützen soll. Ein entspre-
chendes Gesuch um Finanzhilfe ist vom
Volkswirtschaftsdepartement Obwalden
gemäss dem neuen kantonalen Umset-
zungsprogramm 2016 bis 2019 als för-
derberechtigt eingestuft worden. Das
Volkswirtschaftsdepartement ist davon
überzeugt, dass das Projekt einen Bei-
trag zur Verwirklichung des Programm-
ziels 2 «Sanfter Tourismus» leistet. Das
Projekt stärkt zudem die Ausstrahlung
von Flüeli-Ranft und knüpft an die Be-
deutung von Niklaus von Flüe an.

Als Standortgemeinde ist die Einwoh-
nergemeinde Sachseln gemäss dem
kantonalen Gesetz über die regionale
Wirtschaftspolitik verpflichtet, einen An-
teil des Kantonsbeitrags zu übernehmen.
Diesen Gemeindebeitrag in der Höhe
von CHF 2000.00 hat der Einwohnerge-
meinderat zugesichert.
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Gemeindeverwaltung

Personalwechsel beim Gemeindedienst
Abschied von Hermann Spichtig

Ende April 2016 ist Hermann Spichtig
nach 43 Dienstjahren in den wohlver-
dienten Ruhestand getreten. Als Mitar-
beiter des Gemeindedienstes und als
Stellvertreter des Strassenmeisters hat
er in all den Jahren wertvolle Dienste ge-
leistet. Rückblickend auf seine langjäh-
rige Tätigkeit beim Gemeindedienst er-
klärt er: «Als ich angefangen habe, hat-
ten wir nur zwei Fahrzeuge, wovon der
Wormser-Dumper noch heute seinen
Dienst leistet». Als Meilenstein bezeich-
net er den Umzug des Werkhofs vom
ehemaligen Standort hinter der alten
Krone via Provisorium Wissibach zum
neuenWerkhof an der Brünigstrasse, wo
heute ein zeitgemässer Fahrzeug- und
Maschinenpark die Mitarbeitenden in
ihrer vielseitigen Arbeit unterstützt.

Langweilig wird es ihm nicht nach der
Pensionierung, hat er doch, wie er es
ausdrückt, immer «etwas zu werkeln».
Mit Hermann Spichtig verliert die Ge-
meinde Sachseln einen zuverlässigen
und routinierten Mitarbeiter. Der Ein-
wohnergemeinderat dankt Hermann

Spichtig für seine treuen Dienste und
wünscht ihm für den bevorstehenden
Lebensabschnitt nach der Pensionierung
alles Gute.

Thomas Burch neuer Leiter
Am 1. Mai hat Thomas Burch die Leitung
des Gemeindedienstes von Mario Am-
stutz übernommen. Mario Amstutz ist
im Sinne einer frühzeitigen Nachfolgere-
gelung ins zweite Glied zurückgetreten
und wird bis zu seiner Pensionierung den
Stellvertreter-Posten übernehmen und
den neuen Leiter einarbeiten und unter-
stützen. Thomas Burch ist seit bald fünf
Jahren für den Gemeindedienst tätig.

Auf Grund dieser internen Stellenbeset-
zung musste für Thomas Burch ein Er-
satz gesucht werden. Angestellt wurde
Reto Ming aus Lungern. Reto Ming ist
24 Jahre alt und war bisher beim Forst-
dienst Lungern angestellt. Er verfügt
über eine Ausbildung als Fachmann Be-
triebsunterhalt mit Fachrichtung Werk-
dienst und wird seine Stelle am 1. Juli
antreten.

Die Gemeindedienstmitarbeiter Thomas Burch, Hermann Spichtig und Mario Amstutz
(von links nach rechts).

Personelles
Theo Rohrer Teamleiter
Hauswarte

Theo Rohrer hat im Sommer des ver-
gangenen Jahres nach einer zweijähri-
gen, berufsbegleitenden Weiterbildung
die eidg. Berufsprüfung für Hauswarte
erfolgreich abgeschlossen. Im Rahmen
einer Reorganisation des Bauamtes hat
er am 1. Januar 2016 die neu geschaf-
fene Stelle als Teamleiter Hauswarte
übernommen. Es handelt sich dabei um
eine Zusatzfunktion zu seinen bisherigen
Aufgaben als Hauswart des Schulhauses
Mattli. Zu den wesentlichsten Aufgaben
des Teamleiters Hauswarte gehören die
Führung und Betreuung der Hauswarte
(z.B. Einsatzpläne inkl. Planung der Fe-
rienstellvertretung), die Wahrnehmung
der Schnittstellenfunktion zum Bauamt,
die Beihilfe bei der Budgetplanung und
der Budgetumsetzung und die Durch-
führung der Standort- und Mitarbeiterge-
spräche.

Ehrung von erfolgreichen Per-
sonen der Gemeinde Sachseln
Aufruf zur Meldung der zu
Ehrenden des Jahres 2016

Personen mit herausragenden Leistun-
gen auf sportlicher, kultureller, musikali-
scher und beruflicher Ebene werden
vom Einwohnergemeinderat geehrt. Die
Ehrung findet anlässlich der Gemeinde-
versammlung vom 23. November 2016
statt.

Anmeldungen sind von Vereinen oder
Einzelpersonen schriftlich bis Ende Sep-
tember der Gemeindekanzlei einzurei-
chen. Massgebend für die Ehrung sind
die vom Einwohnergemeinderat erlasse-
nen Richtlinien. Diese können auf der
Homepage www.sachseln.ch unter der
Rubrik Verwaltung/Publikationen herun-
tergeladen werden.
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Feuerwehr Sachseln
Rückblick auf das Jahr 2015

Ein von den Einsätzen her eher ruhiges
Jahr hatte die Feuerwehr Sachseln. Zu-
sammen mit den Proben, Kursen und
Weiterbildungen erbrachten die Angehö-
rigen der Feuerwehr in ihrer Freizeit aber
wieder ein grosses Pensum als wertvolle
Dienstleistung für die Allgemeinheit.
Kommandant Martin Rohrer verdankte
am Jahresrapport im Restaurant Bahn-
hof die vielfältigen Einsätze. Ein speziel-
ler Dank gilt auch allen Arbeitgebern,
welche ihre in der Feuerwehr eingeteil-
ten Mitarbeiter für Kursbesuche und bei
Ernstfalleinsätzen freistellen.

31 Aufgebote im Jahr 2015
Die Angehörigen der Feuerwehr Sach-
seln wurden im Jahr 2015 insgesamt 31
Mal aufgeboten: zweimal zu einer Brand-
bekämpfung, dreimal zu Hochwasser-

Auf Wunsch der Eigentümer von diver-
sen Institutionen (Schule, Heim, Hotels
und Industrie) wurden Personal- und Eva-
kuationsübungen durchgeführt. Diese
Anlässe wurden von der Feuerwehr und
den Eigentümern auch zur Routinekon-
trolle der Brandmeldeanlage und der in-
ternen Evakuationskonzepte genutzt.
Überdies machte das Kader auch im Jahr
2015 Feldaufnahmen von Gebäuden für
die Erstellung oder Überarbeitung von
Einsatzplänen.

Am 20. März 2015 organisierte die Feu-
erwehr Sachseln im Hotel Paxmontana
die kantonale Delegiertenversammlung.
Dabei konnten aus ihren Reihen sieben
Feuerwehrangehörige für 25 Jahre Feu-
erwehrdienst geehrt werden.

Bereit für den Dienst an der
Allgemeinheit
Die Feuerwehr ist zuständig für die all-
gemeine Schadenwehr bei Ereignissen,
welche rasche und grössere Hilfe erfor-
dern, zum Beispiel:
– Gefährdung von Personen und Tieren
– Brände oder Explosionen
– Elementarereignisse
– Ereignisse, welche die Umwelt gefähr-
den oder schädigen.

Durch die konsequente Aus- und Wei-
terbildung hält sich die Feuerwehr be-
reit, die erforderliche Hilfe im Dienst der
Allgemeinheit rasch und zuverlässig zu
leisten.

Einwohnerstatistik
Stand Stand
31.12.2014 31.12.2015

Niedergelassene Schweizer
(inkl. Gemeindebürger) 4’383 4’430

Ausländer mit Niederlassungs-
oder Aufenthaltsbewilligung 646 611

Total 5’029 5’041

Ausländische Staatsangehörige mit Kurzaufenthaltsbewilligung, Asylbewerber
sowie Wochenaufenthalter wurden in dieser Statistik nicht berücksichtigt.

Brandbekämpfungsschulung

Im Mai stürzten im Flüeli drei Rinder
in die Grosse Melchaa. Sie konnten mit
speziellen Gurten der Stützpunktfeuerwehr
Sarnen sowie der Bergrettung mit nur
leichten Schürfungen geborgen werden.

Atemschutzübung

117 Angehörige der Feuerwehr
Die Feuerwehr Sachseln hatte per 1. Ja-
nuar 2016 einen Bestand von 117 Ange-
hörigen, nämlich 14 Offiziere, 25 Unter-
offiziere sowie 78 Soldatinnen und Sol-
daten.

Ende 2015 traten 11 Angehörige aus
dem Feuerwehrdienst aus, darunter Sdt
Hans Rohrer nach 25 Dienstjahren und
Oblt Thomas Schmidiger nach 26 Dienst-
jahren. Thomas Schmidiger war 2002 in
die Feuerwehr Sachseln eingetreten,
nachdem er zuvor 13 Feuerwehr-Dienst-
jahre in Hergiswil und Littau geleistet
hatte. In der Feuerwehr Sachseln war er
während vier Jahren Mitglied des Feuer-
wehrrates und bis Ende 2014 vier Jahre
Pikettchef.

schutz bei Elementarereignissen, zwölf-
mal bei automatischem Brandalarm und
fünfmal zu technischen Hilfeleistungen
für die Rettung 144 sowie für die Ber-
gung von drei Rindern. Neunmal stand
sie nicht alarmmässig im Verkehrsdienst
im Einsatz. Ausserdem wurden drei Hor-
nissenneste umgesiedelt.

An 40 Proben und Rapporten sowie di-
versen Kursen und Weiterbildungen ha-
ben sich die Feuerwehrangehörigen für
ihre Einsätze geschult.
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100. Geburtstag
� 16. Juli 1916: Klara Hörler-Stärkle,
Felsenheim

98. Geburtstag
� 7. Juli 1918: Paul Kathriner, Felsen-
heim (Gemeindesenior)
� 2. August 1918: Marie Omlin-Gasser,
Felsenheim

96. Geburtstag
� 9. August 1920: Rosmarie Schüpfer-
Grisiger, Gersmattstrasse 4

Unsere Jubilare
Wir gratulieren herzlich

90. Geburtstag
� 31. Mai 1926: Rosa Omlin-Ming,
Felsenheim
� 23. Juni 1926: Rösli Wyler, Felsen-
heim

85. Geburtstag
� 26. Mai 1931: Elisabeth Omlin-
Hinter, Chuematt 9
� 2. Juni 1931: Johann Rohrer-Rohrer,
Riedmatte 1
� 24. Juli 1931: Leo Spichtig-Brühl-
mann, Chilchgasse 4
� 25. Juli 1931: Jolanda Kropp-
Staubitz, Seeweg 8
� 3. August 1931: Anna Bürgisser-
Hüsler, Seeweg 9

80. Geburtstag
� 18. Juni 1936: Alois Müller-Ming,
Risimattli 9
� 24. Juni 1936: Karl Walker-Wenger,
Chilchweg 1
� 17. Juli 1936: Josef Spichtig-Röthlin,
Zun 2
� 20. Juli 1936: Helga Paulus,
Pappelweg 9

� 31. Juli 1936: Rosa Rohrer-Rohrer,
Chrüzmatten 1
� 12. August 1936: Dieter Grözinger,
Ried Ost 8
� 17. August 1936: Marie Anderhalden-
Britschgi, Chuematt 5

75. Geburtstag
� 2. Mai 1941: Walter Bernauer-Omlin,
Dorniweg 1
� 21. Mai 1941: Marie Theres Rohrer-
Spichtig, Gersmattstrasse 14
� 27. Mai 1941: Elisabeth Gisler-
Herzog, Brünigstrasse 25
� 7. Juni 1941: Otto Waldmeier,
Brünigstrasse 106
� 17. Juni 1941: Gertrud Amrein,
Brodhubel 12
� 22. Juni 1941: Adolf von Moos,
Sagengässli 1
� 19. Juli 1941: Susanna Hüppi-Küpfer,
Bachgasse 11
� 1. August 1941: Margareta Kathriner-
Mauel, Pilatusstrasse 12
� 10. August 1941: Vojislav Krstic,
Bitzi 6

Mitteilungen für Armeeangehörige
Ausserdienstliches Schiesswesen

A: Obligatorisches Bundesprogramm
Die Schiesspflicht besteht für Subaltern-
offiziere bis zum Ende des Jahres, in
dem sie das 34. Altersjahr vollenden. Für
Unteroffiziere und Angehörige der Mann-
schaft besteht die Schiesspflicht bis und
mit dem Ende des Jahres vor der Ent-
lassung aus der Militärdienstpflicht,
längstens jedoch bis zum Ende des Jah-
res, in dem das 33. Altersjahr vollendet
wird. Die nächsten ordentlichen Schiess-
tage in Sachseln finden wie folgt statt:

Freitag, 24. Juni 18.00–19.30 Uhr
Freitag, 26. August 17.30–19.30 Uhr

Die Schiesspflicht ist mit der persön-
lichen Waffe zu erfüllen. Dienst- und

Schiessbüchlein bzw. Leistungsausweis
sind unbedingt mitzubringen. Das Tragen
eines Hörschutzgerätes ist obligatorisch.

Hinweis:
Angehörige der Armee, welche ihre per-
sönliche Waffe anlässlich der Entlassung
aus der Militärdienstpflicht behalten wol-
len, müssen in den letzten drei Jahren
vor der Entlassung (es gelten die Jahre
2014/2015/2016) mindestens zwei Obli-
gatorischschiessen 300 m und zwei Feld-
schiessen 300 m absolviert haben.

B: Nachschiesskurs
Der eintägige Nachschiesskurs (für
Schiesspflichtige, welche die obligatori-
sche Schiesspflicht nicht oder nicht vor-

schriftsgemäss bis zum 31. August in
einem anerkannten Schiessverein erfüllt
haben) findet im November 2016 in
Emmen, Militär-Stand Hüslenmoos, statt.
Das Aufgebot mit den genauen Daten
und Weisungen wird zu gegebener Zeit
im Amtsblatt veröffentlicht. Persönliche
Marschbefehle werden nicht zugestellt.

C: Feldschiessen
Vorschiessen:
20. Mai in Sachseln
Hauptschiessen:
27./28./29. Mai in Sachseln
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Geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 
 
Wir laden Sie hiermit zur Rechnungskirchgemeindeversammlung am Mittwoch, 1. Juni 2016 im 
Anschluss an die Versammlung der Einwohnergemeinde im Gemeindesaal Mattli ein. 
 
Traktanden: 
1. Genehmigung der Jahresrechnungen 2015 
2. Wahl von sechs Mitgliedern des Kirchgemeinderates für die Amtsdauer 2016-2020 
3. Wahl des Kirchgemeindepräsidiums und des Vizepräsidiums auf zwei Jahre 
4. Wahl von drei Mitgliedern der Rechnungsprüfungskommission für die Amtsdauer 2016-

2020 
5. Wahl von vier Delegierten in den Verband römisch-katholischer Kirchgemeinden des 

Kantons Obwalden für die Amtsdauer 2016-2020 
6. Wahl der Vertretung der Kirchgemeinde Sachseln im Administrationsrat des Kirchge-
 meindeverbandes Obwalden für die Amtsdauer 2016-2020 
7. Orientierungen und Fragerecht. 
 
Die Jahresrechnungen 2015 mit dem Bericht der Rechnungsprüfungskommission liegen, gleich-
zeitig mit den Unterlagen der Einwohnergemeinde, im Gemeindehaus (Planauflagezimmer) zur 
öffentlichen Einsichtnahme und zum Bezuge auf. Die Jahresrechnung ist auch auf der Webseite 
der Pfarrei unter http://www.pfarrei-sachseln.ch zu finden. 
 
Änderungsanträge sind bis spätestens eine Woche vor der Versammlung schriftlich und kurz 
begründet bei der Kirchenverwaltung einzureichen. 
 
Sachseln, 13. April 2016 
 
KIRCHGEMEINDERAT SACHSELN 
 
Die Präsidentin: 
Monika Kathriner-Christen 
 
Der Ratsschreiber: 
Donato Fisch 
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Traktandum 1:  
Genehmigung der Jahresrechnungen 2015 
 
Unerwartet hohe Steuereinnahmen verhelfen der Kirchgemeinde zu einem hervorragenden Abschluss 
der Jahresrechnung 2015. Diese resultieren vorwiegend aus Nachzahlungen aus dem Jahr 2013. Die 
Jahresrechnung 2015 (Erfolgsrechnung) der Kirchgemeinde Sachseln schliesst mit einem Mehrertrag 
(nach Abschreibungen) von Fr. 92'076.59 statt des erwarteten Mehraufwandes von Fr. 58’280.00 ab. 
 
Der Ertrag übertrifft mit Fr. 1'901'410.95 das Budget um Fr. 244'890.95. Im Vergleich zur Rechnung 
2014 erhöhte sich der Ertrag um Fr. 195'191.49 (+ 11,4%). Den Hauptanteil am Ertrag machten die 
Steuereinnahmen mit Fr. 1'712'221.25 aus. Der Steuerertrag erhöhte sich 2015 um Fr. 222'221.25 
(+ 14,9%) gegenüber dem Budget. Gegenüber dem Vorjahr nahm er um Fr. 176'570.25 (+ 11,5%) zu. 
Durch die höheren Steuereinnahmen fällt der budgetierte Beitrag aus dem Steuerstrategieausgleich in 
der Höhe von Fr. 15'000.00 weg. 
 
Der Aufwand vor Abschreibungen fällt mit Fr. 1'528'832.61 um Fr. 95'967.39 tiefer aus als budgetiert. 
Gegenüber dem Vorjahr erhöhte sich um Fr. 79'141.54 (+ 5,5%). 
 
Somit resultiert ein Cash-flow von Fr. 372'578.34 gegenüber den budgetierten Fr. 31'720.00. Gegen-
über 2014 erhöhte sich dieser um Fr. 116'049.95 (+ 45,2%). Das hervorragende Ergebnis erlaubt neben 
den ordentlichen Abschreibungen von Fr. 42'614.00 zusätzliche Abschreibungen in der Höhe von 
Fr. 237'887.75. Der verbleibende Mehrertrag von Fr. 92'076.59 wird dem kumulierten Bilanzüber-
schuss der Kirchgemeinde zugerechnet, welcher per 31. Dezember 2015 Fr. 428'164.27 beträgt. 
 
In der Investitionsrechnung 2015 betragen die Nettoinvestitionen Fr. 39'487.75. 
Umbau Archivraum: Für den Archivraum und die Archivaufarbeitung wurden 2015 Fr. 39'487.75 zu 
Lasten der Investitionsrechnung ausgegeben. Dieser Betrag liess sich unter den zusätzlichen Abschrei-
bungen direkt abbuchen. 

Die Kirchgemeinde hat den Rückstellungen – wie budgetiert – Fr. 3'600.00 für das Jubiläum 2017 ent-
nommen. 
 
In der Bilanz 2015 sind vier Liegenschaften – nach ordentlichen und zusätzlichen Abschreibungen von 
total Fr. 280'501.75 mit einem Total-Buchwert per 31. Dezember 2015 von Fr. 184’900.00 aufgeführt. 
 
Eventualverpflichtungen, Solidarhaftungen, Rechtspendenzen 
Seitens der Kirchgemeinde Sachseln bestehen weder Eventualverpflichtungen, noch Solidarhaftungen 
und auch keine Rechtspendenzen. 
 
Nachfolgend ein Überblick über die wichtigsten Zahlen: 
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1. Jahresrechnung 2015 
 

Erfolgsrechnung Rechnung 2015  Voranschlag 2015 

Ertrag  Fr. 1'901'410.95 Fr. 1'656'520.00 
Aufwand ohne Abschreibungen - Fr. 1'528'832.61 Fr. 1'624'800.00

Cash-flow (Ertrag vor Abschreibungen etc.) = Fr. 372'578.34 Fr. 31'720.00 
Ordentliche Abschreibungen - Fr. 42'614.00 Fr. 90'000.00 
Zusätzliche Abschreibungen - Fr. 237'887.75 Fr. 00.00

Aufwandüberschuss =   Fr. 58'280.00 
Ertragsüberschuss = Fr. 92'076.59 

================ ================ 

2. Bilanz per 31.12.2015 
 

Aktiven Fr. 1'534'413.71
Finanzvermögen (Zunahme Fr. 325'619.56) Fr. 1'344'542.71 
Verwaltungsvermögen (Abnahme Fr. 243'714.00) Fr. 189'871.00 

Passiven Fr. 1'534'413.71
Fremdkapital (Abnahme Fr. 6'591.03) Fr. 640'718.59 
Eigenkapital (Zunahme Fr.  88'496.59) Fr. 893'695.12 

3. Übersichten 
 

Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014 
Erfolgsrechnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 

Total 
Ertragsüberschuss 
Aufwandüberschuss 
 
Seelsorge 
Gebäudekosten 
Beiträge 
Verwaltung 
Finanzwesen 

 

1'809'334.36 
 

811'416.94 
173'386.12 
181'682.70 
191'988.95 
450'859.65 

 

1'901'410.95 
92'076.59 

 

30'981.80 
61'362.00 
10'728.85 
15'245.80 

1'783'092.50 

 

1'714'800.00 
 

861'500.00 
205'000.00 
166'600.00 
205'500.00 
276'200.00 

 

1'656'520.00 
 

-58'280.00 
 

20'000.00 
50'570.00 
10'000.00 
14'000.00 

1'561'950.00 

 

1'693'316.80 
12'902.66 

 

784'630.70 
134'917.97 
167'495.00 
192'478.50 
413'794.63 

 

1'706'219.46 
 

21'915.00 
61'335.21 
12'000.00 
13'703.25 

1'597'266.00 

Investitionsrechnung Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 

Total 
Nettoausgaben 
Nettoeinnahmen 
Gebäudekosten 
Spenden und Opfer 
Beiträge 
Archiv 

 

39'487.75 
 

39'487.75 

 

86.00 
 

39'401.75 
 

50'000.00 
 

50'000.00 

 

50’000.00 
 

146'343.50 
 

336'077.20 
105'230.60 

 
30'722.00 
10'390.90 

 

482'420.70 
 

* 482'420.70 
 

* Entnahme aus Rückstellungen Pfarrkirche Fr. 370'000.00 
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4. Bilanzdetails 
 

Bilanz 2015 
Fr. 

Bilanz 2014 
Fr. 

Aktiven 
Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 
Forderungen 
Transitorische Aktiven 
Hochbauten 
Betriebsinventar 
 
Passiven 
Laufende Verbindlichkeiten 
Kurzfristige Schulden 
Verwaltete Stiftungen 
Transitorische Passiven 
Eigenkapital 

 
1'534'413.71 

981'843.26 
326'644.65 
36'054.80 

184'900.00 
4'971.00 

 
1'442'337.12 

68'957.14 
200'000.00 
247'151.90 
124'609.55 
801'618.53 

 
1'452'508.15 

541'708.55 
331'878.90 
145'335.70 
426'000.00 

7'585.00 
 

1'452'508.15 
92'780.47 

200'000.00 
245'144.75 
109'384.40 
805'198.53 

5. Fonds und Stiftungen 
 

Bestand 31.12.2015 
Fr. 

Bestand 31.12.2014 
Fr. 

Der Kirchgemeinde zur Verwaltung übertragene Fonds: 
Pfarrkirchenfonds 
Stipendienfonds für Theologiestudenten 
Fonds St. Katharina-Kapelle 
Legat Otto Omlin 
 
Der Kirchgemeinde zur Aufsicht übertragene Fonds und Stiftungen: 
Jahrzeiten- und Stiftmessenfonds 
Vereinigte Pfrundstiftung 
Kapellenstiftung Flüeli und Ranft 
Kapellenstiftung Edisried 
Kapellenstiftung Ewil 
Stiftung Lourdeskapelle 
Kapellenstiftung Älggi 

 
247'151.90 
123'705.95 
28'208.75 
12'451.20 
82'786.00 

 

312'457.30 
84'852.35 

327'731.95 
16'912.65 
44'865.53 
85'589.21 
56'786.90 

 
245'144.75 
122'481.95 
27'929.75 
12'766.05 
81'967.00 

 

309'768.15 
82'477.25 

308'606.80 
13'692.80 
39'783.63 
84'696.81 
52'298.80 

Nähere Angaben zur Jahresrechnung können den Detailunterlagen entnommen werden, welche im Gemeinde-
haus zur Einsichtnahme aufliegen. Sie sind auch auf der Webseite der Pfarrei unter http://www.pfarrei-
sachseln.ch zu finden. Zusätzliche Informationen werden anlässlich der Kirchgemeindeversammlung abgegeben. 
 

Beschlussesantrag: 
Der Kirchgemeindeversammlung vom 1. Juni 2016 wird beantragt zu beschliessen: 
Die Jahresrechnung 2015 der Katholischen Kirchgemeinde Sachseln sowie die Jahresrechnungen der Fonds 
und Stiftungen, welche der Kirchgemeinde zur Aufsicht und Verwaltung übertragen worden sind, werden geneh-
migt. 
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Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission  
an die Gemeindeversammlung der kath. Kirchgemeinde Sachseln 
 
Als Rechnungsprüfungskommission haben wir die Buchführung, die Verwaltungsrechnung (Er-
folgsrechnung) und die Bilanz der kath. Kirchgemeinde Sachseln für das am 31. Dezember 2015 
abgeschlossene Rechnungsjahr geprüft. 
 
Für die Kirchgemeinderechnung ist der Kirchenrat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin 
besteht, die Kirchgemeinderechnung zu prüfen und zu beurteilen. 
 
Unsere Prüfung erfolgte nach anerkannten Grundsätzen, wonach eine Prüfung so zu planen und 
durchzuführen ist, dass wesentliche Fehlaussagen in der Kirchgemeinderechnung mit angemes-
sener Sicherheit erkannt werden. Wir prüften die Posten und Angaben der Kirchgemeinderech-
nung mittels Analysen und Erhebungen auf der Basis von Stichproben. Ferner beurteilten wir die 
Anwendung der massgebenden Grundsätze der Haushalt- und Rechnungsprüfung, sowie die 
Darstellung der Kirchgemeinderechnung als Ganzes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prü-
fung eine ausreichende Grundlage für unser Urteil bildet. 
 
Gemäss unserer Beurteilung entsprechen die Buchführung und die Kirchgemeinderechnung den 
gesetzlichen Bestimmungen. 
 
Wir beantragen, die vorliegende Kirchgemeinderechnung 2015 sowie die Jahresrechnungen der 
Fonds und der Kapellenstiftungen, welche der Kirchgemeinde zur Aufsicht und Verwaltung über-
tragen sind, zu genehmigen. 
 
Sachseln, 16. März 2016    Für die Rechnungsprüfungskommission 

der kath. Kirchgemeinde Sachseln: 
 

Josef Odermatt, Präsident 
 

Mitglieder der RPK: 
Josef Odermatt 
Lucia Omlin 
Heinz Huber 
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Korporation Sachseln, Chalchofen 1, 6073 Flüeli-Ranft Seite 1

Bilanz per
CHF % CHF %

Aktiven

Flüssige Mittel 2'001'228.19 1'646'229.86
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 165'839.91 157'698.00
Übrige kurzfristige Forderungen 15'362.75 53'073.90
Vorräte 19'900.00 18'400.00
Aktive Rechnungsabgrenzung 61'240.25 31'877.94
Umlaufvermögen 2'263'571.10 69.9 1'907'279.70 70.3

Finanzanlagen 121'000.00 89'000.00
Mobile Sachanlagen 0.00 9'000.00
Immobile Sachanlagen 855'004.00 709'004.00
Anlagevermögen 976'004.00 30.1 807'004.00 29.7

Total Aktiven 3'239'575.10 100.0 2'714'283.70 100.0

Passiven

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 137'581.19 283'706.30
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 14'236.90 22'378.77
Passive Rechnungsabgrenzung 112'204.65 23'781.55
Investitionskredite 272'800.00 439'000.00
Rückstellungen 1'547'241.13 1'450'199.37
Fremdkapital 2'084'063.87 64.3 2'219'065.99 81.8

Eigenkapital Vorjahr 495'217.71 49'114.46
Jahresgewinn 660'293.52 446'103.25
Eigenkapital 1'155'511.23 35.7 495'217.71 18.2

Total Passiven 3'239'575.10 100.0 2'714'283.70 100.0

31.12.2015 31.12.2014
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Korporation Sachseln, Chalchofen 1, 6073 Flüeli-Ranft Seite 2

Erfolgsrechnung pro
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

CHF CHF CHF CHF

Allgemeine Verwaltung

Einkauf Korporationsbürgerrecht 2'300.00 700.00
Übrige Erträge 1'388.79 758.61
Finanzertrag 980.80 2'124.55
Verrechnung Verwaltungsaufwand 170'644.18 169'171.50

Honorare Korporationsrat und RPK 41'450.00 36'462.50
Löhne und Gehälter 55'553.45 53'407.20
Sozialversicherungen 6'395.10 6'029.15
Übriger Personalaufwand 4'512.13 2'964.12
Rechnungsführung 37'500.00 37'500.00
Verwaltungsaufwand 19'943.59 27'093.01
Reise- und Repräsentationsspesen 8'978.70 7'174.08
Verrechnung Finanzertrag 980.80 2'124.60

175'313.77 175'313.77 172'754.66 172'754.66
Allgemeine Verwaltung verrechnet 0.00 0.00

175'313.77 175'313.77 172'754.66 172'754.66

Allmend

Allmendnutzungsrechts- und Tauschgebühren 4'845.00 3'270.00
Miet- und Pachtzinsen 23'684.30 23'761.55
Baurechtszinsen 81'860.60 55'886.30
Allmendteilauflagen 46'855.70 47'505.70
Landverkäufe 673'150.00 657'246.50
Übrige Erträge 2'555.52 1'732.20
Finanzertrag 268.35 215.45

Sach- und Haftpflichtversicherungen 513.85 921.65
Handänderungssteuern 5'047.50 0.00
Übrige Aufwendungen 16'604.65 42'191.33
Gebäude- und Anlageunterhalt 11'827.50 1'492.54
Direkte Steuern 72'823.50 29'989.90
Allmendteilersatzentschädigungen 9'365.40 9'587.40
Verrechnung Strassenunterhalt 6'177.22 16'476.57
Verrechnung Verwaltungsaufwand 39'336.45 38'063.10

161'696.07 833'219.47 138'722.49 789'617.70
Allmend Überschuss 671'523.40 650'895.21

833'219.47 833'219.47 789'617.70 789'617.70

2015 2014
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Korporation Sachseln, Chalchofen 1, 6073 Flüeli-Ranft Seite 3

Erfolgsrechnung pro
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

CHF CHF CHF CHF

Alpen

Miet- und Pachtzinsen 88'047.50 87'120.00
Stuhlgelder 10'873.75 11'018.75
Übrige Erträge 2'793.95 12'579.15
Finanzertrag 202.45 162.55

Sach- und Haftpflichtversicherungen 6'218.50 6'295.95
Übrige Aufwendungen 1'988.75 8'397.90
Gebäude- und Anlageunterhalt 26'548.14 151'213.92
Direkte Steuern 2'587.45 1'277.65
Verrechnung Strassenunterhalt 37'234.84 81'538.14
Verrechnung Verwaltungsaufwand 23'601.85 22'837.85
Abschreibungen 40'000.00 61'000.00

138'179.53 101'917.65 332'561.41 110'880.45
Alpen Fehlbetrag 36'261.88 221'680.96

138'179.53 138'179.53 332'561.41 332'561.41

Strassen

Übrige Erträge 7'501.95 20'030.36
Benzinzollanteil 153'512.20 158'776.25
Verrechnung Strassenunterhalt 76'738.57 147'382.30

Strassenunterhalt durch Dritte 111'717.72 113'447.91
Strassenunterhalt durch Forstbetrieb 126'035.00 212'741.00

237'752.72 237'752.72 326'188.91 326'188.91
Strassen verrechnet 0.00 0.00

237'752.72 237'752.72 326'188.91 326'188.91

2015 2014
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Korporation Sachseln, Chalchofen 1, 6073 Flüeli-Ranft Seite 4

Erfolgsrechnung pro
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

CHF CHF CHF CHF

Forst

Miet- und Pachtzinsen 1'265.05 1'327.20
Erlös aus Stammholzverkäufen 367'137.09 514'030.15
Erlös aus Holzschnitzelverkäufen 321'066.51 293'927.48
Erlös aus Brennholzverkäufen und Nebennutzungen 35'461.52 42'515.42
Treibstoffzollrückerstattung 10'537.30 9'368.90
Arbeiten für Dritte 166'884.95 112'592.03
Übrige Erträge 2'439.00 10'040.40
Beiträge von Bund, Kanton und Gemeinde 822'131.70 995'800.60
Verrechnung Strassenunterhalt 126'035.00 212'741.00
Verrechnung Raumaufwand 6'100.00 6'100.00
Finanzertrag 510.00 480.30
Entnahme aus zweckgebunder Forstreserve 178'401.12 552'570.07

Löhne und Gehälter 569'800.95 561'009.15
Taggelder Versicherungen -3'527.60 -8'878.05
Sozialversicherungen 114'695.40 124'231.50
Übriger Personalaufwand 16'386.62 24'327.05
Verwaltungsaufwand 1'991.37 2'121.43
Betriebsstoffe 57'534.08 75'617.18
Material für Wiederverkauf 4'655.12 18'159.38
Strom, Heizung, Wasser, Abwasser 4'270.14 3'312.74
Übriges Verbrauchsmaterial 8'178.21 5'809.91
Unterhalt und Ersatz Maschinen und Fahrzeuge 138'187.32 134'515.26
Telefon und Funkkonzessionen 3'241.27 3'489.43
Sach- und Haftpflichtversicherungen 19'478.15 17'542.30
Fahrzeug- und Maschinenversicherungen 13'285.20 13'555.00
Fremdleistungen 328'668.50 433'480.48
Übrige Aufwendungen 89'430.37 109'137.10
Gebäude- und Anlageunterhalt 15'964.35 13'779.79
Direkte Steuern 3'091.35 2'278.25
Verrechnung Strassenunterhalt 33'326.51 49'367.59
Verrechnung Verwaltungsaufwand 107'705.88 108'270.55
Abschreibungen 211'131.17 584'102.12
Einlage in zweckgebunde Forstreserve 275'442.88 459'376.39

2'012'937.24 2'037'969.24 2'734'604.55 2'751'493.55
Forst Überschuss 25'032.00 16'889.00

2'037'969.24 2'037'969.24 2'751'493.55 2'751'493.55

2015 2014
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Korporation Sachseln, Chalchofen 1, 6073 Flüeli-Ranft Seite 5

Erfolgsrechnung pro
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

CHF CHF CHF CHF

Zusammenfassung

Allgemeine Verwaltung verrechnet 0.00 0.00

Allmend Überschuss 671'523.40 650'895.21

Alpen Fehlbetrag 36'261.88 221'680.96

Strassen verrechnet 0.00 0.00

Forst Überschuss 25'032.00 16'889.00

36'261.88 696'555.40 221'680.96 667'784.21

Jahresgewinn 660'293.52 446'103.25

696'555.40 696'555.40 667'784.21 667'784.21

Anhang 31.12.2015 31.12.2014

Bewertungsgrundsätze
Die für die vorliegende Jahresrechnung angewendeten Grundsätze der Rechnungslegung erfüllen die Anforderungen des
schweizerischen Rechnungslegungsrechts. Die wesentlichen Abschlusspositionen sind wie nachstehend bilanziert.

Forderungen und Darlehen
Die Forderungen und Darlehen werden zu Nominalwerten ausgewiesen.

Warenvorräte
Auf dem Warenlager (Bewertung zu Einstandspreisen) werden pauschal 1/3 Wertberichtigungen vorgenommen.

Anlagevermögen
Die Abschreibungssätze sind aus der Abschreibungstabelle ersichtlich.

Rechtsform
Die Korporation Sachseln mit Sitz in Sachseln ist eine selbständige Körperschaft des öffentlichen Rechts gemäss Art. 107 der
Kantonsverfassung (Einung Art. 1).

Anzahl Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt nicht über 10 nicht über 10

Es sind keine weiteren Angaben nach Art. 959c OR erforderlich.

2015 2014
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Früher…
…war dort eine Wiese, da, wo heute das
Schulhaus Türli und das Schwesternhaus
stehen. Um auf die Wiese zu gelangen,
musste man durch ein «Türli», ein Gatter-
tor, gehen. So erhielt das Schulhaus Türli
seinen Namen.

Vor über einem halben Jahrhundert be-
fand sich die ganze Schule Sachseln im
heutigen Gemeindehaus. Damals wur-
den 294 Schulkinder von Klosterfrauen
unterrichtet. Bald wurde es auf Grund
der steigenden Schülerzahlen zu eng im
Gemeindehaus. Deshalb musste in der
Turnhalle ein zusätzliches Schulzimmer
eingerichtet werden. Einige Zeit später
entstand auch noch ein Notschulzimmer
im Magazin des Baugeschäftes von Carl
Garovi. Aber nicht nur der begrenzte
Platz war ein Problem, sondern auch die
viel befahrene Brünigstrasse. Die Nähe
zur Hauptstrasse wurde zunehmend
eine Gefahr für die Schulkinder. Die
Sachsler Stimmbürger entschieden sich
deshalb für den Bau eines neuen Schul-
hauses. Am 19. Oktober 1958 wurden
das Schulhaus Türli und das Schwes-
ternhaus schliesslich eingeweiht.

Heute…
Mit dieser Entstehungsgeschichte star-
teten im August 2015 die Türli-Schüle-
rinnen und -Schüler und schlüpften durch
ein «Türli» ins neue Schuljahr.

Informationen aus der Schule
Das Schulhaus Türli öffnet sein «Türli»

Zum Abschluss des laufenden Schuljah-
res lädt die Orientierungsschule (7.– 9.
Schuljahr) am Freitag, 1. Juli 2016 von
15.00 bis 18.30 Uhr die gesamte Bevöl-
kerung zum Mattli-Fäscht in und um das
Schulhaus Mattli ein. Der begehbare Fä-
cherparcours soll für Teilnehmer und Teil-
nehmerinnen jeden Alters einen vielsei-
tigen und interessanten Einblick in die
Schule und die alltäglich genutzten Räum-
lichkeiten bieten. Daneben ist für Spiel
und Unterhaltung sowie in der Festwirt-
schaft für das leibliche Wohl der Besu-
cherinnen und Besucher gesorgt.

Um 19.00 Uhr heisst es dann im Mattli-
Saal «Vorhang auf!» für das Theater der
3. KOS. Es ist auch dieses Jahr ein Teil
des Abschlusses der Schülerinnen und
Schüler, welche die Schule im Sommer
verlassen. Die gesamte KOS freut sich
auf eine rege Teilnahme und einen ge-
mütlichen Anlass.

Knapp über 160 Kinder lernen in drei Kin-
dergärten, vier gemischten Unterstufen-
klassen und drei 3. Klassen gemeinsam
mit- und voneinander in unserem Türli-
Schulhaus. Das lebendige Miteinander
und ein gutes Arbeitsklima voller Humor
und Wertschätzung sind uns wichtig.
Deshalb organisieren die rund 25 Lehre-
rinnen regelmässig stufen- und klassen-
übergreifende Anlässe. Nach einem ge-
meinsamen Schuljahresstart gehören
auch die Weihnachtsfeier, der Fasnachts-
morgen, ein Osteranlass (oft durch den
Schülerrat geplant und durchgeführt) und
natürlich ein gebührender Abschluss des
Jahres zu den alljährlichen, gemeinsa-
men Ritualen. Ein weiteres Highlight
stellen das allmonatliche offene Vorlesen
und der wöchentliche «Zniini-Märt» dar.
Alle vier Jahre widmen wir uns mit vol-
lem Einsatz einem Grossprojekt, zum Bei-
spiel dem letztjährigen Stationentheater.

In Zukunft…
Mit seinen stolzen (fast) 60 Jahren auf
dem Buckel kommt das Türli nun doch
langsam in die Jahre und es wird Zeit,
nach vorne zu blicken. Ob wir noch län-
ger durch den alten Türli-Eingang schrei-
ten oder ob wir bald durch ein neues
Türli flanieren, werden wir bald sehen.
Die Schülerinnen und Schüler des Türli
wissen aber schon genau, was sie sich
wünschen: Viel Farbe und Platz, einen
Brunnen, ein Lesezimmer, ein grosses
Trampolin, eine Kletterwand, einen Fern-
seher, einen Süssigkeiten-Automaten
und noch vieles mehr. Jeison (3. Klasse)
wünscht sich, dass die Schulzimmer
grösser werden und mit einem Boxsack
ausgestattet sind. Aus jedem Fenster
wünscht sich Archie (1. Klasse) eine
Rutschbahn, die auf den Pausenplatz

Mattli-Fäscht am 1. Juli

führt und Iva (2.Klasse) wünscht sich ein
«Seiliplampi» im Schulzimmer. Mia (2.
Klasse) hätte gerne ein Schulhaus aus
Glas und für jedes Kind einen Computer.
Taisia (3. Klasse) hat da ganz andere Vor-
stellungen. Sie wünscht sich, dass das
Schulhaus Türli in das Hogwarts Schloss
von Harry Potter verzaubert wird.

Was uns die Zukunft bringt, erwarten wir
mit Spannung und grosser Vorfreude.
Eins steht fest, durch welches Türli wir
in Zukunft auch gehen mögen, wir gehen
gemeinsam.

Das 1958 eingeweihte heutige Türli-
Schulhaus
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Kindes- und Erwachsenenschutz
Die Rolle der Gemeinden

Klare Abgrenzung
Die Gesetzgebung grenzt die Rolle der
Gemeinden bewusst klar ab. Die Ge-
meinden geben den Beistandspersonen
Hilfestellungen ab und zeigen beispiels-
weise auf, wie man eine neue Situation
allenfalls meistern könnte. Die Gemein-
den bemühen sich, dass private Bei-
standspersonen nicht alleine gelassen
werden. Sie nehmen aber keinen Ein-
fluss auf die Abklärungen der KESB oder
deren Entscheidungen. Entsprechend
können die Gemeindevertreter solche
auch nicht anpassen. Bei Bedarf sind
Vermittlungsunterstützungen denkbar.
Wie aus der unten stehenden Übersicht

ersichtlich wird, besteht ein eigentliches
Auftragsverhältnis in den einzelnen Man-
daten zwischen der KESB und den Bei-
standspersonen.

Ansprechperson
In der Gemeinde Sachseln ist die An-
sprechpartnerin für private Beistands-
personen Beatrice Frey-Hässig, Leiterin
Soziale Dienste, Telefon 041 666 55 30,
E-Mail: beatrice.frey@sachseln.ow.ch

Arbeitsgruppe Umsetzung
Kindes- und Erwachsenenschutz
im Kanton Obwalden

Im Kanton Obwalden haben die privaten
Beistandspersonen im Kindes- und Er-
wachsenenschutz einen grossen Stellen-
wert. Rund die Hälfte der gut 420 Man-
date wird von Privatpersonen betreut.
Vielfach handelt es sich bei den verbei-
ständeten Personen um Angehörige oder
betagte Menschen. Bei der Einführung
des neuen Kindes- und Erwachsenen-
schutzrechts wurde im Kanton Obwalden
auf Wunsch der Mehrheit der Gemein-
den eine Aufgabenteilung zwischen der
Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde
(KESB) und den Gemeinden vollzogen.

Betreuung von privaten Beistands-
personen
Den Gemeinden wurde die Führung der
Massnahmen / Mandate übertragen. Ent-
weder werden diese durch Berufsbei-
ständinnen und Berufsbeistände geführt
oder eben durch Privatpersonen. In Be-
zug auf die privaten Beistandspersonen
sind die Gemeinden für folgende we-
sentliche Tätigkeiten zuständig:
– Rekrutierung
– Überprüfung der Eignung
– Sicherstellung einer genügenden An-

zahl
– Weiterbildung
– Beratung und Unterstützung bei der

Umsetzung der Massnahmen in der
Mandatsführung (z. B. sozialversiche-
rungsrechtliche Fragen, Heimaufent-
halte, Vermittlung von Institutionen,
Finanzierungsfragen, Unterstützungs-
und Entlastungsmöglichkeiten beim
Aufenthalt zu Hause, Triage / Vermitt-
lung von anderen Fachstellen)

Weiterbildungen
Die Gemeinden schätzen das Engage-
ment von privaten Beistandspersonen
sehr und sind dankbar, wenn sich auch
in Zukunft Privatpersonen zur Verfügung
stellen. Entsprechend werden diese
durch die Sozialdienste der Gemeinde

Markus Zahno, Leiter des Sozialdienstes
Sarnen, erklärt anlässlich der Weiterbil-
dungsveranstaltung die Aufgabenteilung
zwischen den Gemeinden und der Kindes-
und Erwachsenenschutzbehörde.

KESB Beistandsperson
Auftraggeberin Auftragnehmer
Errichtet die Beistandschaft Führt die Beistandschaft
Legt die Aufgaben fest Führt die Aufgaben aus
Kontrolliert die Mandatsführung Erstellt Rechenschaftsbericht

und allenfalls Rechnung

In eigener Sache
Der Aufbau der Kindes- und Erwach-
senenschutzbehörde verlief zu Be-
ginn im Kanton Obwalden nicht ganz
optimal. Alle Beteiligten haben die Si-
tuation unterschätzt. Wie in anderen
Kantonen haben nötige Erfahrungs-
werte und Vorlagen im Umgang mit
dem neuen Recht gefehlt. Mittler-
weile funktioniert die Kindes- und Er-
wachsenenschutzbehörde soweit
stabil. In den letzten Monaten wur-
den zahlreiche Verbesserungen vor-
genommen. Unter anderem werden
Briefe, Beschlüsse etc. in einer ein-
facheren Sprache abgefasst und sind
dadurch verständlicher. Schnittstellen
wurden geklärt, Abläufe definiert und
Vorlagen sowie Hilfsblätter können
zur Verfügung gestellt werden. Es ist
nun auch klar, welche Rolle die Ge-
meinden, die KESB und die Bei-
standspersonen einnehmen.

Die Aufbauarbeit ist deswegen noch
nicht abgeschlossen. Es gibt immer
noch Themen, die es zu diskutieren
und anzupassen gilt. Die KESB und
die seit Beginn weg eingesetzte Ar-
beitsgruppe Umsetzung, bestehend
aus je einem Vertreter pro Gemeinde
(drei Sozialdienstmitarbeitende und
vier Gemeindeschreiber), führen den
Dialog fort und optimieren die Zu-
sammenarbeit laufend. Die Arbeits-
gruppe stellt fest, dass sie mit den in
den letzten Monaten eingeleiteten
Veränderungen bei der KESB sehr zu-
frieden ist.

bei Bedarf unterstützt und betreut. Im
Frühjahr 2016 wurden die privaten Bei-
standspersonen von den Obwaldner Ge-
meinden zu einer ersten Weiterbildung
eingeladen. Diese stand im Zeichen der
Aufklärung der unterschiedlichen Aufga-
ben und Rollen aller Beteiligten (KESB,
Gemeinde, Private). Total nahmen gut
100 Personen an einer der beiden Ver-
anstaltungen teil. In regelmässigen Ab-
ständen sind weitere Weiterbildungen
geplant, welche voraussichtlich fachspe-
zifische Themen aufgreifen (z.B. Ergän-
zungsleistungen, was ist zu tun bei
einem Todesfall einer verbeiständeten
Person etc.).
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Alte Fotos sind wertvoll
Haben auch Sie interessante Sujets?

Alte Fotos von Dorfansichten, Häusern,
Volksbräuchen, Landschaften usw. sind
wertvolle Zeugen der Geschichte und
Entwicklung unserer Gemeinde. Viele
solche Aufnahmen befinden sich in Pri-
vatbesitz und werden anlässlich von
Haushalträumungen oder der Sichtung
von Nachlässen oft entsorgt, weil sie für
die Privatleute nicht mehr von Interesse
sind. Für das Gemeindearchiv sind das
aber oft wertvolle Dokumente. Wenn Sie
alte Fotos besitzen – vor allem aus der
Zeit bis 1950 – oder Zugang dazu haben,
bitten wir Sie, die Gemeindekanzlei (Te-
lefon 041 666 55 09) zu informieren oder
die Fotos vorbei zu bringen.

Unser Aufruf stösst auf ein gutes Echo.
Hier können wir ein Foto veröffentlichen,

das uns Evi Morger zur Verfügung ge-
stellt hat. Die Aufnahme stammt aus den
Dreissigerjahren des vorigen Jahrhun-
derts und zeigt die ehemalige Schlüssel-
brücke über den alten Dorfbach. Im Hin-
tergrund die alte Krone (vor der Freile-
gung des Holzfachwerks 1947), links
davon das heutige Café zumStein. Die
Schlüsselbrücke war 1926 nach den Plä-
nen des Sachsler Architekten Robert
Omlin erbaut worden. Im Hinblick auf die
Heiligsprechung von Bruder Klaus im
Jahr 1947 wurde die Brücke stark ver-
breitert und asphaltiert, wobei die Sei-
tenmauern abgebrochen worden sind.
Mit der Umlegung des Dorfbachs und
der Neugestaltung des Dorfzentrums im
Jahr 2005 verschwand die Brücke dann
definitiv aus dem Ortsbild.

Die alte Schlüsselbrücke in den 1930er-Jahren.

Wohin mit Altmaterial?
Sperrgutsammlung
Dienstag, 21. Juni 2016,
08.00–19.00 Uhr

Tierkörper
Kadaversammelstelle «Ei» in Sarnen,
Direktabholdienst für Grosstiere
ab 200 Kg: Telefon 041 921 11 28

Altmaterial-Sammelstellen:
Hauptsammelstelle Werkhof
Brünigstrasse 131
Altglas, Altöl, Alttextilien, Batterien (nur
Haushalt), Grüngut, Karton, Kehricht
(Presscontainer mit Abfallkarte, keine Ge-
bührensäcke), Korkzapfen, Blechdosen,
Aluminium, Leuchtstofflampen, Papier,
PET, Styropor, Polystyrol, Nespresso-
kapseln

Öffnungszeiten der
Hauptsammelstelle:
Mo bis Fr 07.00 – 21.00 Uhr
Samstage und vor Feiertagen
07.00 – 17.00 Uhr
Sonn- und Feiertage geschlossen

Grüngut
Bei der Hauptsammelstelle kann Grüngut
(Gartenabraum, Jät, Rasenschnitt, Blu-
men, Balkonpflanzen, Laub, Strauch-,
Baum- und Heckenschnitt, Astmaterial
mit maximal 5 cm Durchmesser) entsorgt
werden.

Für die Entsorgung von Grüngut gelten
folgende Öffnungszeiten:
Mo bis Fr 13.00 – 19.00 Uhr
Samstag 10.00 – 17.00 Uhr
Sonn- und Feiertage geschlossen

Schälimattli (Edisried), Bahnhofplatz
Alttextilien

Mehrzweckgebäude Flüematte,
Flüeli-Ranft
Altglas, Alttextilien

Forstwerkhof Chalchofen,
Flüeli-Ranft
Astmaterial und Grüngut
Öffnungszeiten:
Mo bis Fr 07.00 – 18.00 Uhr
Samstag 08.00 – 16.00 Uhr
Sonn- und Feiertage geschlossen

Fotowettbewerb der Kulturkommission
Sachseln fotografieren und gewinnen

Während eines Jahres läuft der Foto-
wettbewerb der Kulturkommission, da-
mit Sachsler Impressionen aus allen vier
Jahreszeiten zusammenkommen. Ziel ist
es, für die Gemeindepublikationen aktu-
elle Bilder aus Sachseln zu erhalten.
Die Kulturkommission ruft alle Sachsle-
rinnen und Sachsler auf, ihre Fotokamera
oder das Handy zu zücken und sich auf
die Suche nach schönen Motiven zu ma-
chen. Teilnahmeschluss ist der 31. Okto-

ber 2016. Pro Person können maximal
vier Bilder auf die Webseite kukosa.ch
hochgeladen werden. Mit dem Hochla-
den übertragen die Teilnehmenden der
Gemeinde Sachseln die uneingeschränk-
ten Nutzungsrechte an ihren Fotos. Die
Wettbewerbspreise werden durch eine
Abstimmung des Publikums auf der
Webseite kukosa.ch ermittelt. Dort sind
auch weitere Informationen zum Wett-
bewerb zu finden.
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Bauwesen
Baubewilligungen

Wanderwegbrücke und Instandstellung
des Wanderwegs auf der Parzelle 1421,
Ranft (Grundbuch Sachseln) und den Par-
zellen 838 und 839 (Grundbuch Kerns)

� Garage Heimberg AG, Brünigstrasse
225, Sachseln, Ersetzen der bestehen-
den Reklame und Neubau einer Rekla-
mesäule auf der Parzelle 1568, Brünig-
strasse 225

� Korporation Sachseln, Chalchofen 1,
Flüeli-Ranft, Neubau eines Unterstandes
für Holzschnitzelmulden auf der Parzelle
418, Chalchofen 1

� Ellen Rötger-Hörth, Brüggistrasse 14,
Sachseln, Heizungssanierung mit einer
Luft-Wasser-Wärmepumpe auf der Par-
zelle 1612, Brüggistrasse 14

� Sonja von Flüe-Rohrer, Brünigstrasse
70a, Sachseln, Umbau Hobbyraum in
Badezimmer auf der Parzelle 203, Brü-
nigstrasse 70a

� Pirmin Rohrer-Söyler und Nihal Söyler
Rohrer, Spitalmattenweg 16, Sarnen,
sowie Carl Garovi, Management und Im-
mobilien AG, Im Feld 1, Sachseln, Neu-
bau eines Einfamilienhauses mit Einstell-
halle auf den Parzellen 2243 und 2242,
Chapfli 13

� Einwohnergemeinde Sachseln, Brünig-
strasse 113, Sachseln, Montage einer
Badeleiter beim bestehenden Steg auf
der Parzelle 2025, Seeweg / Wissibach

� Einwohnergemeinde Sachseln, Brünig-
strasse 113, Sachseln, Neugestaltung
des Strandbades auf den Parzellen 897
und 1858, Seeweg 4

� Mario Garovi-Sigrist, Breitli 9, Sachseln,
Renovation des Wohnhauses und Neu-
bau einer Gartenhalle auf der Parzelle
277, Haltenmatte 23

� Bruno und Juliana Lang-Tabertshofer,
Melchtalerstrasse 25, Flüeli-Ranft, Er-
satzbau Wohnhaus auf der Parzelle 1418,
Melchtalerstrasse 27

� Bruno und Heidi Kiser, Zun 2, Sachseln,
Neubau eines Gartenhäuschens auf der
Parzelle 487, Zun 2

� Joe Rohrer, Kanada, vertreten durch Ni-
kolaus Spichtig-Rohrer, Gersmattstrasse
5, Sachseln, Neubau einer Doppelgarage
(Ersatzbau) auf der Parzelle 593, Turm-
mattweg 7

� Stiftung Felsenheim, Flüelistrasse 33,
Sachseln, Erweiterung der Küche auf der
Parzelle 405, Flüelistrasse 33

� Verena und Daniel Neiger-Durrer, Edis-
riederstrasse 45, Sachseln, Neubau Velo-
abstellplatz und Einbau einer Luft-Wär-
mepumpe auf der Parzelle 841, Edis-
riederstrasse 45

� Enrico Kümin-Wyss, Seestrasse 1,
Sachseln, Neubau von Parkplätzen auf
der Parzelle 249, Metzgerei Kümin

� Einfache Gesellschaft Bachmätteli, ver-
treten durch die Mario Garovi AG, Pila-
tusstrasse 6, Sachseln, Neubau von 2 Ter-
rassenhäusern auf der Parzelle 457,
Bachmättelirain

� Markus Bischof, St. Niklausengasse 22,
Kriens, Ersatzbau Wohnhaus auf der Par-
zelle 1419, Melchtalerstrasse 23

� Einwohnergemeinde Sachseln, Brünig-
strasse 113, Sachseln, Neubau Wander-
weg und Drainage auf den Parzellen 496,
2077 und 2073, Chrüzmatten

� OWAG Immo AG, Brünigstrasse 126a,
Sachseln, Neubau von zusätzlichen Stütz-
mauern auf den Parzellen 2214 und 1120,
Pilatusstrasse 16-22

� Einwohnergemeinde Sachseln, Brünig-
strasse 113, Sachseln, Verschiebung Lok-
depot Sumsibahn auf der Parzelle 430
(Projektänderung), Seeweg

� Eigentümergemeinschaft Castello di
ama, vertreten durch Irene Berwert-Fan-
ger, Brüggistrasse 11, Sachseln, Stabili-
sierung des Ufers beim Riedkanal auf
den Parzellen 833 und 2102, Ried West,
Giswil (Grundbuch Sachseln)

Im einfachen Verfahren:
� Lilli Berchtold von Moos, Riedweg 3,
6072 Sachseln und Kurt von Ah-Zumbühl,
Brodhubel 22, 6072 Sachseln, Verbreite-
rung der Zufahrt und Neubau von Ab-
stellflächen auf den Parzellen 204 und
205, Riedweg 1a und 3

� Peter Garovi-Näpflin, Chapfli 21, 6072
Sachseln, Neubau eines Daches über
dem bestehenden Brunnen auf der Par-
zelle 1733, Chapfli 21

� Martin Rohrer, Brünigstrasse 62, 6072
Sachseln, Montage von Reklametafeln
und Vergrösserung eines Fensters auf
der Parzelle 1625, Degelholz 4

� Rudolf Hinter, Birkenweg 21, Sachseln,
Neubau Photovoltaikanlage und Balkon-
verbreiterung auf der Parzelle 949, Brü-
nigstrasse 12a (Projektänderung)

Folgende baupolizeiliche Bewilligungen
wurden erteilt:

Im ordentlichen Verfahren:
� Werner und Christina Achermann-
Omlin, Weidstrasse 2, Kerns, Ersatzbau
des Wohnhauses auf der Parzelle 1059,
Gibelrain 1

� Anton und Verena Küchler-von Flüe,
Flüelistrasse 4, Sachseln, Umbau und An-
bau an das bestehende Zweifamilienhaus
auf der Parzelle 1680, Flüelistrasse 4

� Daniel Rohrer-Csanyi, Unterfeldweg 2,
Sachseln, Einbau einer Kleinwohnung im
Dachgeschoss auf der Parzelle 206, Brü-
nigstrasse 66

� Markus und Lydia von Flüe-Kesseli,
Bahnhofstrasse 10, Sachseln, Einbau von
zusätzlichen Fenstern auf der Parzelle
908, Bahnhofstrasse 10

� Paul und Rita Vogler-Auf der Maur,
Z’Mos 2, Flüeli-Ranft, Umnutzung des
Holzlagerraums zu einem Verpflegungs-
raum auf der Parzelle 1337, Z’Mos 2

� Migrol AG, Badenerstrasse 569, 8048
Zürich, Ersetzen der bestehenden Rekla-
meanlage auf der Parzelle 213, Brünig-
strasse 52

� Benno Tschümperlin und Anna Elisa-
beth Rohrer, Flüelistrasse 21, Sachseln,
Neubau einer Platzüberdachung auf der
Parzelle 1840, Flüelistrasse 21

� Annelies Krummenacher-Omlin, Brünig-
strasse 217a, Sachseln und Heinz Omlin-
Kaufmann, Brünigstrasse 215, Sachseln,
Neubau von Sichtschutzwänden und
Parkplätzen sowie Fassadensanierung
am bestehenden Wohnhaus auf den Par-
zellen 1132 und 586, Brünigstrasse 217
und 215

� Marianna Künzli, Spreite 2, 8853 Lachen
SZ, Neubau eines Wohnhauses auf der
Parzelle 2097, Ried West 16, Giswil
(Grundbuch Sachseln)

� Daniel Fanger, Ried West 22, Giswil,
Neubau eines Hochwasserschutzraumes
mit Autounterstand auf der Parzelle 1712,
Ried West 22, Giswil (Grundbuch Sach-
seln.

� Einwohnergemeinde Sachseln, Brünig-
strasse 113, Sachseln, Neubau einer
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� Stiftung Museum Bruder Klaus Sach-
seln, Dorfstrasse 4, 6072 Sachseln, Um-
bau des Badezimmers im 3. Oberge-
schoss auf der Parzelle 322, Dorfstras-
se 4

� Beat Regius, Zilstrasse 14a, 9016 St.
Gallen, Ersetzen der Fenster der Vorlaube
auf der Parzelle 1158, Flüelistrasse 35

� Stiftung Museum Bruder Klaus Sach-
seln, Dorfstrasse 4, 6072 Sachseln, Ver-
breiterung des Zufahrtsweges auf der
Parzelle 322, Dorfstrasse 4

� Heini Dillier rollende Werkstatt AG, Hän-
sigrüt 7, 6072 Sachseln, Firmenbeschrif-
tung auf der Parzelle 2037, Hänsigrüt 8

� Josef Bucher-Spichtig, Türliweg 9, 6072
Sachseln, Einbau eines Garagentors auf
der Parzelle 1947, Türliweg 9

� Rahel und Roland Gabriel-Walker, Brü-
nigstrasse 45, 6072 Sachseln, Wetter-
und Sichtschutz auf der Terrasse auf der
Parzelle 1250, Chilchweg 30 (Projekt-
änderung)

� Kirchgemeindeverwaltung Sachseln,
Pilatusstrasse 1, 6072 Sachseln, Sanie-
rung Aussentreppe und Ergänzung Blitz-
schutzanlage auf der Parzelle 382, Pfarr-
kirche

� Stiftung Museum Bruder Klaus Sach-
seln, Dorfstrasse 4, 6072 Sachseln, Neu-
bau eines Sickerschachts auf der Parzelle
322, Dorfstrasse 4

� Kirchgemeindeverwaltung Sachseln,
Pilatusstrasse 1, 6072 Sachseln, Sanie-
rung des Schindelvordachs bei der Ka-
pelle Ewil auf der Parzelle 626, Ewil

� Andreas Sigrist-Wyrsch, Brünigstrasse
266, 6072 Sachseln, Anbau eines Win-
tergartens auf der Parzelle 610, Brünig-
strasse 266

� Hugo Ming-Wyrsch, Brünigstrasse 223,
6072 Sachseln, Vergrösserung des be-
stehenden Velounterstandes auf der Par-
zelle 1025, Brünigstrasse 223

www.sachseln.ch
Haben Sie Fragen oder Anliegen zur
Gemeinde Sachseln? Dann finden
Sie auf der modernen und benutzer-
freundlich gestalteten Homepage
Antworten, nützliche Links, Wis-
senswertes und praktische Dienst-
leistungen. Schauen Sie einmal
herein und nutzen Sie das Online-
Angebot der Gemeinde.

Die Sortierung und die Entsorgung die-
ser Kunststoffhohlkörper-Abfallsammlun-
gen verursachte entsprechend zu hohe
Kosten. Ein Grossteil des bisher gesam-
melten Kunststoffes musste der Ver-
brennung zugeführt werden. Deshalb
wurde die Sammlung von Kunststoff-
hohlkörpern in den Wertstoffsammel-
stellen der Gemeinden im Februar 2016
eingestellt. Von dieser Massnahme nicht
betroffen ist die Sammlung von PET-Fla-
schen.

Arbeitsjubiläen
25 und 10 Jahre im Dienst der Gemeinde

Seit 25 Jahren ist Toni Meyer in Sachseln als umsichtiger Gemeindeschreiber tätig.
Das 10-jährige Arbeitsjubiläum feiert seine Stellvertreterin Yvonne Keller. Der Einwohner-
gemeinderat dankt seinen beiden Mitarbeitenden auf der Gemeindekanzlei für ihren treuen
und verantwortungsvollen Einsatz im Dienst der Gemeinde. Unser Bild zeigt Gemeinde-
Vizepräsident Tony Amrhein mit den beiden Arbeitsjubilaren.

Entsorgungs-Information
Aufhebung der Kunststoff-
hohlkörper-Sammlung

In den Wertstoffhauptsammelstellen der
Obwaldner Gemeinden wurden in den
vergangenen Jahren Kunststoffhohlkör-
per gesammelt. Leider hat sich gezeigt,
dass nicht nur Kunststoffhohlkörper in
den Sammlungen entsorgt wurden, son-
dern alle Arten von nichtgeeigneten
Kunststoffabfällen und auch Kehricht –
dies obwohl bei den Sammelbehältnis-
sen Hinweise angebracht sind und die
Entsorgenden immer wieder auf eine
korrekte Entsorgung aufmerksam ge-
macht wurden.
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Gemeindeverwaltung
Wir sind für Sie da

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag:
8.00–11.45 und 13.30–17.00 Uhr
(vor Feiertagen bis 16.00 Uhr).
Termine ausserhalb der Öffnungszeiten
können telefonisch vorgängig vereinbart
werden.

Adresse:
Brünigstrasse 113, Postfach 164,
6072 Sachseln
Telefon: 041 666 55 55
Fax: 041 666 55 56
E-Mail: kanzlei@sachseln.ow.ch
Homepage: www.sachseln.ch

Ab 1. Januar 2016
Neue Hundedatenbank

Seit dem 1. Januar 2016 müssen alle
Hunde in der neuen Hundedatenbank
AMICUS auf www.amicus.ch erfasst
werden. Hundehalter und Hundehalte-
rinnen, die bereits jetzt einen Hund be-
sitzen, der in der bisherigen Datenbank
ANIS registriert war, müssen nichts un-
ternehmen.

Auf Grund verschiedener Anpassungen
in der Schweizer Gesetzgebung wurde
ein Ersatz der bestehenden Hundeda-
tenbank notwendig und durch die Kan-
tone beschlossen. Seit dem 1. Januar
2016 wurde die bestehende Datenbank
ANIS durch AMICUS abgelöst. Die be-
stehenden Hundedaten und die Adress-
daten der Hundehalter wurden per 31.
Dezember 2015 in die neue Datenbank
übernommen. Neu sind die Gemeinden
für die Erfassung der Personendaten der
Ersthundehalter zuständig. Der Hund
wird wie bis anhin durch den Tierarzt re-
gistriert.

Sie sind bereits Hundehalter. Was ist
neu für Sie?
Wenn Sie bereits einen Hund besitzen,
können Sie sich bei AMICUS mit Ihrem
Login von ANIS einloggen. Sie können
Ihre E-Mailadresse, Telefonnummer und
die Sprache selbst verwalten. Sie sind

verantwortlich, die Abgabe, die Über-
nahme, die Ausfuhr oder den Tod Ihres
Hundes mitzuteilen. Wenn Sie Ihre Per-
sonendaten oder die Adresse ändern
wollen, wenden Sie sich bitte direkt an
die Finanzverwaltung Sachseln, Telefon
041 666 55 21. Möchten Sie Hundedaten
ändern, wenden Sie sich bitte an Ihren
Tierarzt.

Sie sind neu Hundehalter (Seit 1. Ja-
nuar 2016). Was müssen Sie tun?
Als neuer Hundehalter müssen Sie zu-
erst bei der Gemeinde registriert wer-
den. Bitte melden Sie sich an die Finanz-
verwaltung Sachseln, Telefon 041 666
55 21. Die Benutzerdaten und Ihr Pass-
wort für die Datenbank AMICUS
(www.amicus.ch) werden Ihnen an-
schliessend per Post zugestellt.

Sobald die Registrierung als Hundehalter
bei der Gemeinde erfolgt ist, können Sie
Ihren Hund beim Tierarzt registrieren las-
sen. Der Tierarzt implantiert Ihrem Hund
einen Mikrochip und meldet bei AMI-
CUS, dass Sie der Hundehalter sind.
Bitte nehmen Sie zum Tierarzt Ihre Per-
sonen-ID mit.

Weitere Informationen erhalten Sie auf
www.amicus.ch.

Obwaldner Energiestädte
Energiespartipps

Lokale und saisonale Produkte sind
doppelt wertvoll
Wieviel Energie wir brauchen, hängt auch
von der Art unserer Ernährung ab. Saiso-
nale und lokale Produkte benötigen we-
niger Energie für die Herstellung, sind
gesünder und unterstützen die lokale
Wirtschaft.
• Nutzen Sie lokale und saisonale Pro-

dukte. Früchte und Obst in vielen Su-
permarktregalen stammen häufig aus
fernen Ländern. Dies bedingt einen
langen Transport und die Produktions-
bedingungen sind nicht bekannt.

• Verzichten Sie auf Tiefkühlprodukte; der
Energieaufwand für das Einfrieren ist

riesig. Kaufen Sie auch nicht mehr ein,
als Sie auf einmal verbrauchen können.

• Trinken Sie Wasser aus dem Wasser-
hahn. Es ist ein kostengünstiges und
qualitativ hochwertiges Lebensmittel
und hat eine angenehme und kühle
Temperatur.

Berechnen Sie Ihre persönliche Energie-
bilanz unter dem Link:
www.ecospeed.ch/private/de/

Winterhilfe
Hilfe in Notlagen

Auch in unserem Dorf, in unserer Nach-
barschaft gibt es bei Einzelpersonen, Fa-
milien und Alleinstehenden materielle
Not. Bei einem unvorhergesehenen Er-
eignis wird die materielle Situation
schnell noch kritischer. Die Winterhilfe
kann direkt und konkret helfen, indem
gezielt eine Rechnung übernommen,
Betten und Einkaufsgutscheine vermit-
telt, Kleider zur Verfügung gestellt oder
Ferien ermöglicht werden. Die Ortsver-
treterinnen haben ein offenes Ohr für
solche Anliegen und Sorgen. Schriftliche
Hilfsgesuche können eingereicht wer-
den bei:
Pia Rohrer-Ming, Älggistr. 35, 6072 Sach-
seln oder Trudy Odermatt-Spichtig, Wy-
manngässli 6a, 6072 Sachseln.
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Berichte

Offene Jugendarbeit Sachseln
Powerwoche Ob- und Nidwalden

Die Powerwoche wird von der Fachstelle
Gesellschaftsfragen Obwalden sowie
der Gesundheitsförderung und Integra-
tion Nidwalden in Zusammenarbeit mit
den Jugendarbeitsstellen der Gemein-
den organisiert.

All about horses

Streetdance/Hiphop

Bahnhofplatz 1
6072 Sachseln
Telefon 041 660 42 60
Mi 14.00 –16.00/Do 17.00 –19.00
jugendarbeit.sachseln@bluewin.ch

Bogenschiessen

Streetsoccer-Turnier

Jobbörse für Jugendliche

Viele 13 bis 16-jährige Jugendliche aus
Sachseln würden gerne etwas Sackgeld
verdienen und sich in ihrer Freizeit sinn-
voll betätigen. Wir von der Jugendarbeit
Sachseln möchten Jugendliche darin un-
terstützen. Wenn Sie einen Sackgeldjob
für Jugendliche haben, melden Sie sich
doch bei uns. Wir sind per E-Mail oder
Telefon erreichbar, oder Sie kommen ein-
fach im Jugendbüro am Bahnhofplatz 1
vorbei (Öffnungszeiten Mittwoch 14–16
Uhr oder Donnerstag 17–19 Uhr).

Gerne stehen wir Ihnen mit Antworten
zur Verfügung!

Auch in diesem Jahr haben Jugendliche
aus den Kantonen Ob- und Nidwalden in
der zweiten Woche der Osterferien viel
Power getankt. Mit dabei waren auch
zahlreiche Sachsler Jugendliche.

Die Jugendlichen konnten aus 14 ver-
schiedenen Workshops ihre Favoriten
aussuchen. Es wurde getanzt, gesun-
gen, mit Pfeil und Bogen geschossen,
Musik im Studio aufgenommen und
noch vieles mehr. Nachfolgend ein klei-
ner Einblick in die bereits zum 7. Mal er-
folgreich durchgeführte Powerwoche in
Obwalden.
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Museum Bruder Klaus
Ein reiches Jahr 2016

hunderts mit bekannten Werken oder
mit Entdeckungen aus Nachlässen und
Sammlungen.

Vom 26. Juni bis 21. August folgt die
Sommer-Kunstausstellung «Aquarell, Me-
tall und Malerei» mit Hans Brändli (Düs-
seldorf) und Lisa Hoever (Bern). Ihr ge-
meinsames Medium ist das Aquarell.

Eine Begegnung mit dem Werk des
Sachsler Architekten Robert Omlin (1879–
1938) ermöglicht die dritte Sonderaus-
stellung ab dem 28. August. Diese
Ausstellung wird im nächsten Heft von
«iisers Sachslä» vorgestellt.

Der Museumsgarten wird in diesem Jahr
von der Künstlerin Maria Josefa Licht-
steiner bespielt. Sie hat die Garteninstal-
lation «Herbarium der Sehnsucht» reali-
siert.

Nach der erfolgreichen Saison 2015 mit
fünfeinhalbtausend Besucherinnen und
Besuchern in den Monaten April bis Ok-
tober bietet das Museum Bruder Klaus
Sachseln auch im Jahr 2016 ein reich-
haltiges Programm. Im Zentrum steht
die Grundausstellung «Niklaus von Flüe –
Vermittler zwischen Welten». Daneben
beleben Sonderausstellungen, Führun-
gen und Veranstaltungen das historische
Haus am Sachsler Dorfplatz.

MEHR zu Niklaus von Flüe
Die Grundausstellung vermittelt einen
zeitgemässen Zugang zu Bruder Klaus
und begeistert nach wie vor ein breites
Publikum. Für Obwaldner Gruppen und
Schulklassen gilt als Vorbereitung auf
das nächstjährige Jubiläumsjahr auch
2016 das Angebot von Gratisführungen,
ermöglicht vom Trägerverein (unser Bild).
Ein Anmeldeformular finden Sie unter
www.museumbruderklaus.ch

Attraktive Sonderausstellungen
Jedes Jahr ziehen auch wechselnde Son-
derausstellungen ein vielfältiges Publi-
kum in das Museum. Noch bis zum 19.
Juni ist die Sonderausstellung «RETRO
120 Jahre visarte zentralschweiz» mit
Werken von zwölf verstorbenen Mitglie-
dern dieser Künstlervereinigung zu
sehen. Es sind wichtige Exponenten der
Zentralschweizer Kunst des 20. Jahr-

Kinder und Könige Auge in Auge im Museum Bruder Klaus.

Öffnungszeiten
Das Museum Bruder Klaus ist an
Sonn- und Feiertagen mit Pfingst-
montag durchgehend von 11.00 bis
17.00 Uhr und von Dienstag bis
Samstag von 10.00 bis 12.00 und
13.30 bis 17.00 Uhr geöffnet, sowie
zusätzlich am zweiten Mittwoch im
Monat von 19.00 bis 21.00 Uhr. Wei-
tere Informationen:
www.museumbruderklaus.ch

Sumsi-Dampfbahn am See
Start in die zweite Saison

Seit dem letzten Frühjahr erfreut sich der
von der Gemeinde sanierte und umge-
staltete Spielplatz am See grosser Be-
liebtheit. Eine besondere Attraktion ist
die Mini-Dampfeisenbahn, die 2015 an
18 Betriebstagen im Einsatz stand. Auf
das zweite Betriebsjahr erhält das provi-
sorische Lokdepot Richtung Strandbad
seinen festen Platz und wird ein kleiner
«Bahnhof» realisiert. Seit Anfang Mai ist
die vom «Verein Sumsi-Dampfbahn Ob-
walden» betriebene Anlage bei trocke-
ner Witterung jeweils am ersten und
dritten Wochenende am Samstag und
Sonntag von 13.00 bis 18.00 Uhr in
Betrieb. Den Fahrplan finden Sie unter
www.sumsi-dampfbahn.ch

20./21. August 2016
Säumerfest in Sachseln

Die Sbrinz-Route als kürzeste alpenque-
rende historische Verbindung zwischen
Luzern und Domodossola hat viel Kultur
und Brauchtum zu bieten. Mit der Säu-
merwoche wird die Bedeutung dieser
Säumer- und Handelswege als wichtiges
Kulturerbe jedes Jahr in Erinnerung ge-
rufen. Den Auftakt macht jeweils das
Säumerfest, das in diesem Jahr am 20.
und 21. August wieder in Sachseln statt-
findet. Der Säumer-Märcht auf dem
Dorfplatz bietet Ausstellungen, Informa-
tionen und Verkaufsstände. An verschie-
denen Stationen wird altes Handwerk
vorgeführt, und die Festwirtschaft mit
musikalischer Unterhaltung lädt nach
Säumer-Art zur «Zeit zum Versäumen»
ein. Am Sonntagnachmittag startet der
Säumertross mit über 30 Saumtieren
und Säumern sowie rund 40 Wanderern
in Sachseln zur siebentägigen Tour über
Meiringen, Guttannen, Obergesteln, Riale
und Premia nach Domodossla.
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Stiftung Felsenheim
30 Jahre im Dienst der Betagten und Pflegebedürftigen

ellen Entlastung der Pflege zu Hause an-
geboten. Derzeit sind die Zimmer jedoch
wie in fast allen Heimen von Ob- und
Nidwalden voll belegt.

Arbeits- und Ausbildungsplatz
Für die Gemeinde ist das Felsenheim
auch über seine Grundfunktion hinaus
wichtig. Es ist für über 80 Frauen und
Männer in verschiedenen Berufen ein
geschätzter Arbeits- und Ausbildungs-
platz. Das Ausbilden von jungen Perso-
nen, aber auch von erfahrenen Mitarbei-
tenden zählt im Felsenheim zu den
Eckpfeilern der Dienstleistungspalette,
genauso wie die Pflege und Betreuung,
die hauswirtschaftlichen Dienstleistun-
gen und die Produktion der Küche. Gut
ausgebildete und motivierte Mitarbei-
tende sind die Basis für die zu erbrin-
genden Dienstleistungen. Aktuell bietet
das Felsenheim die nachfolgenden Aus-
bildungen an:
– Fachfrau Gesundheit EFZ (FaGe) und
Fachfrau Betreuung EFZ (FaBe) für
Schulabgängerinnen sowie für erfah-
rene Mitarbeitende, die eine fachliche
Berufsqualifikation erlangen wollen.

– Diplomierte Pflegefachfrau HF als Be-
fähigung zur selbstständigen Organisa-
tion und Ausführung der gesamten
Pflegeleistungen.

– Fachfrau Hauswirtschaft EFZ (eidg. Fä-
higkeitszeugnis) oder EBA (zweijährige
berufliche Grundausbildung)

– Koch oder Köchin EFZ
– Fachfrau oder Fachmann Betriebsun-
terhalt EFZ.

Ende 2015 standen 15 Personen im Fel-
senheim in Ausbildung.

Ort der Begegnung
Dass wir immer länger und dabei erst
noch gesünder leben, ist ein erfreulicher
Fortschritt unseres Wohlstandes. Das
hohe Alter hat aber Sonnen- und Schat-
tenseiten. Willkommene Abwechslung
in den Alltag der Bewohnerinnen und Be-
wohner bringen die Besuche von An-
gehörigen, früheren Nachbarn und Be-
kannten. Mit der Postautohaltestelle vor
dem Haus ist das Felsenheim gut an das
Dorf und den öffentlichen Verkehr ange-
bunden.

Ein beliebter Ort für eine ungezwungene
Begegnung ist das öffentliche Restau-
rant «La Collina» mit seiner Gartenter-
rasse. Es steht auch der Allgemeinheit
für eine Kaffeepause oder das Mittages-
sen täglich von 08.00 bis 17.30 Uhr
offen. Für Feste oder Anlässe von Priva-
ten, Gruppen oder Firmen können im
Felsenheim unterschiedliche Räumlich-
keiten ab 10 bis 200 Personen gemietet
werden. Die Küche hält ein vielfältiges
Catering-Angebot bereit. Auch der Ser-
vice der Wäscherei/Lingerie kann von ex-
ternen Kunden genutzt werden.

Der Stiftungsrat blickt voraus
Geführt wird das Felsenheim im Auftrag
der Einwohnergemeinde von einem sie-
benköpfigen Stiftungsrat unter dem Vor-
sitz von Peter Rohrer. Zur Verbesserung
der Infrastruktur wird gegenwärtig die
Küche umgebaut. Und in die Zukunft ge-
richtet ist das Projekt Felsenheim-Nord,
welches circa 12 zusätzliche Betten brin-
gen wird. Dies ist die erste Etappe einer
langfristigen Planung.

Die operative Leitung liegt in den Hän-
den der dreiköpfigen Geschäftsleitung
mit Geschäftsführer Peter Wechsler, der
Leiterin Pflege und Betreuung Priska
Buri sowie der Leiterin Hauswirtschaft
Bernadette Arnold.

Vor 30 Jahren – am 30. September 1986
– hat die Einwohnergemeinde Sachseln
die Stiftung Felsenheim gegründet. Sie
übernahm das damals von der Caritas
Schweiz geführte Heim für betagte
Emigranten und Flüchtlinge. Weil deren
Zahl jährlich kleiner geworden war, fan-
den dort immer mehr Betagte und Pfle-
gebedürftige aus Sachseln und Umge-
bung Aufnahme. Die Stiftung Felsenheim
konnte die Liegenschaft erwerben und
ab dem 1. Januar 1987 als Haus für Be-
tagte und Pflegebedürftige nutzen.

Heute ist das Felsenheim eine vielfältige
Institution mit regionaler Ausstrahlung.
Ihr Markenzeichen drückt die Vision der
vielseitigen Lebenskunst aus. Das Fel-
senheim bietet 58 betagten Frauen und
Männern individuelle Wohnmöglichkei-
ten in schönen, grosszügigen Einbett-
Zimmern. Dank einer bedarfsgerechten
Pflege- und Betreuungsunterstützung
können die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner bis zu ihrem Lebensende im Felsen-
heim wohnen. Wenn immer möglich
werden auch Ferienzimmer zur punktu-

Drei Stiftungsratspräsidenten führten das Felsenheim durch seine 30-jährige Geschichte.
Von links nach rechts: Erwin von Moos (1994–2004), Albert Greutert (1986–1994) und
Peter Rohrer (seit 2004).



Anmeldeschluss:
15. Mai 2016.

Weitere Auskunft:
Edith Burch
Telefon 041 660 93 92

www.ft-sachseln.ch/
spielgruppe-gfätterlistubä
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Dienstleistungen

Der Kindergarten
besuchte die Ludothek

Schul- und Gemeindebibliothek

Im Rahmen der jährlichen Autorenlesun-
gen für Schulen besuchte Carlo Meier,
Autor der Bücherreihe «Die Kaminski-
Kids» die 4. Klasse von Annemarie Schni-
der. Der Autor verstand es, die Kinder zu
begeistern, signierte ein riesiges Plakat

Für einmal gehörte die Ludothek nur den
Kindergarten-Kindern. Sie konnten an ei-
nem Morgen die Ludothek besuchen und
einen Einblick gewinnen, was diese alles
zu bieten hat. Mit viel Freude und Neu-
gier wurden gleich einige Spiele auspro-
biert. Das Ludo-Team kann auf einen
erfolgreichen Morgen mit vielen leuch-
tenden Augen zurückblicken.

Die Tage werden länger und so bleibt
wieder mehr Zeit zum Spielen im Freien.
Das Angebot der Ludothek bietet auch
für die wärmere Jahreszeit einiges. So
stehen zum Beispiel Fahrzeuge für draus-
sen wie Waveboard, Pedalo, Einrad und
Stelzen zur Verfügung. Neben Aquaplay
und Kubb (Schwedenschach) sind auch
Spielkisten für Geburtstagsfeiern eine
beliebte Ausleihe.

Die Ludothek ist nicht nur für Kinder ge-
dacht, sie ist für alle da. Spielfreudige Ju-
gendliche, Erwachsene und Senioren
sind ebenfalls herzlich willkommen.

Ludothek Sachseln
jeden Donnerstag
15.00–18.00 Uhr
im Stuckli-Schulhaus
Edisriederstrasse 22

Kontaktperson:
Beatrice Grisiger, Tel. 041 660 06 35
E-Mail: sachseln@ludotheken-ow
Während den Schulferien bleibt die Lu-
dothek jeweils geschlossen.

Ludothek

Sachseln

Die Schul- und Gemeindebibliothek im
Schulhaus Stuckli steht der ganzen Be-
völkerung zur Verfügung. Der gesamte
Medienbestand umfasst 8’035 Medien,
nämlich 6’923 Bücher (Bilderbücher, Ro-
mane, Krimis, Geschichten, Sachbücher
und Comics), 1’016 Nonbooks (CD’s, Kas-
setten und Hörbücher) sowie 96 Zeit-
schriften. Mit 29’867 Ausleihen wurde
der Bestand 3,7 Mal umgesetzt an die
629 aktiven Bibliotheksbenutzer.

Carlo Meier zu Besuch in der
Bibliothek

für die Bibliothek und seither sind die Bü-
cher und Hörspiele der Kaminski-Kids ein
Renner.

Leseanimation Bookstar
Im Bookstar, dem Leseportal für Ju-
gendliche ab 12 Jahren, ist ab Mai unter
www.bookstar.ch die neue Bücherliste
aufgeschaltet. Die Bücher sind in der Bi-
bliothek zur Ausleihe bereit. Wir laden
alle Interessierten zum Lesen und Mit-
machen am Wettbewerb ein.

Buchstart für Kinder
Babys und Kinder bis drei Jahre in Be-
gleitung verbringen eine anregende
Stunde in der Bibliothek mit Versen, Rei-
men und Geschichten. Nächster Termin:
Donnerstag, 16. Juni 09.30–10.30 Uhr.

Öffnungszeiten
Dienstag 15.00–18.00 Uhr
Mittwoch 17.00–19.00 Uhr
Donnerstag 15.00–18.00 Uhr
Samstag 09.30–11.00 Uhr

Öffnungszeit während den Sommerferien:
jeden Donnerstag von 18.00–20.00 Uhr.

Schul- und Gemeindebibliothek Sachseln
im Stuckli-Schulhaus
Edisriederstrasse 22
Telefon 041 666 55 88
biblio.sachseln@bluewin.ch
www.bibliothek-sachseln.ch

Spielgruppe «Gfätterlistubä»

Für Kinder, die bis Ende Juni 3-jährig
werden, besteht die Möglichkeit, ein-
mal pro Woche die Spielgruppe zu be-
suchen.

Spielgruppenzeiten:
Morgens von 09.00 bis 11.00 oder
Nachmittags von 13.30 bis 15.30 Uhr.



Rehkitzrettung
Aufruf an die Landwirte

Gerne helfen wir Sachsler Jäger mit, im
Frühjahr Rehkitze vor dem Mähtod zu
retten. Bei Mähvorhaben in den gefähr-
deten Gebieten bitten wir um einen
Anruf auf eine der untenstehenden Tele-
fonnummern. Damit das Verblenden Er-
folg haben kann, bitten wir wenn mög-
lich spätestens am Vortag um Ihre
Meldung. Weidmannsdank für die Be-
mühungen.

Die Sachsler Jäger

Gebietseinteilung für die Rehkitzrettung der Sachsler Jäger
Sigrist Edwin 041 660 45 14/079 361 02 60
Rohrer Franz 041 660 50 71
Anderhalden Hubert 041 660 13 09/079 426 79 60
Rohrer Pascal 041 678 00 17/079 651 39 17
Gurtner Beni 079 745 51 47

Rohrer Hans 079 240 07 27
Rohrer Niklaus 041 660 41 17
Spichtig Albert 079 300 66 07
von Ah Stefan 041 660 44 37/079 303 69 63

Rohrer Ernst 041 660 66 47/079 548 84 22
von Flüe Josef 041 660 45 49
Kiser Roland 079 415 68 15

della Torre Josef 041 660 93 82/079 569 61 68
della Torre Niklaus 041 660 47 54
della Torre Peter 041 660 45 65
Garovi Peter 041 660 88 18/G 041 666 77 11

Spichtig Martin 079 364 41 91/041 660 77 56
von Moos Monika 041 660 79 32/079 329 97 02

Amstutz Mario 041 660 38 75/G 041 666 55 99
Spichtig Toni 041 660 46 18/079 394 73 40
Rohrer Josef 041 660 67 06
Rohrer Othmar 041 660 49 60/079 585 02 64

della Torre Paul 079 224 40 72
Spichtig Reto 079 365 41 80

Hüppi Michael 079 701 34 91
Spichtig Peter 079 340 52 70
von Moos Karl 079 245 22 69
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Kümin Christian 079 511 60 48
Omlin Gody 041 660 30 94/G 041 666 16 35
Rohrer Peter, Obermatt 041 660 41 19/079 790 89 50

Omlin Karl, Breitli 041 660 37 20
Rohrer Werner 041 660 44 62

Anderhalden Oswald 041 660 23 79
Omlin Thomas 041 660 75 74/079 778 71 50
Gassmann Fabian 079 338 32 86

Bucher Hans 079 310 66 89
Roth Max 041 660 86 26

Laternser Stefan 078 776 06 03
della Torre Ernst 041 660 69 56
Rohrer Heini 041 660 25 12

Kümin Rico 041 660 36 31
Omlin Karl, Sunnärai 041 660 90 71
von Moos Adrian 041 660 94 71

Krummenacher Christof 079 641 96 11
Omlin Pius 041 661 05 72

9

10

11

12

13

14

15

Wildhüter und Jagdaufseher
Spichtig Hans, Wildhüter 079 641 90 56
Laternser Stefan, Hegechef 078 776 06 03
Kümin Christian, Jagdaufseher 079 511 60 48
Omlin Thomas, Jagdaufseher 041 660 75 74/079 778 71 50
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Datum Anlass Organisator
11./12./13./14. Mai Theateraufführungen «Charmanter Irrsinn», Gemeindesaal Mattli Freunde des Volkstheaters
11. Mai Salbe herstellen, in Flüeli-Ranft Familientreff
12. Mai Krabbel- und Kindertreff, Pfarreiheim Familientreff
16. Mai Wanderung mit Gottesdienst auf Alp Chlisterli Pfarreirat
18. Mai Maiandacht, Kapelle Edisried Frauengemeinschaft
18. Mai Korporationsversammlung, Pfarreiheim Korporation
20. Mai Vorschiessen Feldschiessen, Schiessanlage Steinibach Schützengesellschaft
21. Mai Abbiglä, Mehrzweckgebäude Flüematte Skiclub Flüeli-Ranft
22. Mai Filmvorführung «Wenn’s chroosed und rumplet», Sammlung Christian Sigrist

Gemeindesaal Mattli
27./28./29. Mai Feldschiessen, Schiessanlage Steinibach Schützengesellschaft

01. Juni Gemeindeversammlung, Gemeindesaal Mattli Einwohnergemeinde
01. Juni Kirchgemeindeversammlung, Gemeindesaal Mattli Kirchgemeinde
02. Juni Krabbel- und Kindertreff, Pfarreiheim Familientreff
05. Juni Eidgenössische Volksabstimmung Einwohnergemeinde
07. Juni Blutspenden, Gemeindesaal Mattli Samariterverein
11. Juni Empfangsveranstaltung für Neuzuzüger Einwohnergemeinde
15. Juni Besichtigung der Vogelwarte Sempach Frauengemeinschaft
18. Juni Nachmittag auf der Baustelle, Gelände Alltec AG Familientreff
18. Juni Jahreskonzert der Jungmusik, Gemeindesaal Mattli Musikschule
19. Juni Finissage Ausstellung «Retro» Museum Bruder Klaus
21. Juni Frauengottesdienst, Pfarrkirche Frauengemeinschaft
21. Juni Sperrgutsammlung Einwohnergemeinde
24. Juni Obligatorisch-Schiessen, Schiessanlage Steinibach Schützengesellschaft
26. Juni Vernissage Ausstellung «Aquarell, Metall und Malerei» Museum Bruder Klaus

02. Juli Ehrung Schweizer des Jahres, Dorfplatz/Älggialp Einwohnergemeinde
02./06./08. Juli Seefest, Seefestplatz Musik Eintracht
07. Juli Krabbel- und Kindertreff, Pfarreiheim Familientreff

01. August Bundesfeier in Flüeli-Ranft, Feierplatz und Freunde Flüeli-Ranft und
Mehrzweckgebäude Flüematte Tourismusverein

18./19. August Gastspiel Zirkus Harlekin, Circus Harlekin
Rasenplatz oberhalb des Fussballplatzes Mattli

20./21. August Säumerfest, Dorfplatz Förderverein Sbrinz-Route
21. August Finissage Ausstellung «Aquarell, Metall und Malerei» Museum Bruder Klaus
26. August Obligatorisch-Schiessen, Schiessanlage Steinibach Schützengesellschaft
27. August erstKlassik am Sarnersee 2016, Flüeli-Kapelle Verein «erstKlassik» am Sarnersee
28. August Vernissage Ausstellung «Robert Omlin Architekt» Museum Bruder Klaus

Mai bis August 2016

Das Museum Bruder Klaus ist wie folgt geöffnet: Dienstag bis Samstag 10.00–12.00 und 13.30–17.00 Uhr sowie
Sonntage und Feiertage 11.00–17.00 Uhr.
Die Ausstellung «Miniaturen von Christian Sigrist» ist im gleichen Zeitraum täglich von 10.00–20.30 Uhr geöffnet.

Hinweis: Der laufend aktualisierte Veranstaltungskalender ist auf der Gemeinde-Homepage www.sachseln.ch
unter der Rubrik Aktuelles/Veranstaltungskalender zu finden.


